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Amtlicher Teil

Bundesministerium der Finanzen

Bundesm

Anliegend erhalten Sie die
schrift über die Neufestsetzun
landsübernachtungsgelder, d
treten wird.

Die Anlage zur ARVVwV
Wechselkurs- und Verbrauch
Preisniveau für die Neufests
Auslandsübernachtungsgelde

Das Bundesministerium d
 ARVVwV mit der Maßgabe z
erhöhten Auslandstage- und
bedingten Mehrausgaben du
gen innerhalb der flexibilisier
chen werden.

Nur per E-Mail

Oberste Bundesbehörden

nachrichtlich:

Für das Reisekostenrecht zuständige 
oberste Landesbehörden

Spitzenorganisationen der Beamten- u
Richtervereinigungen
Bekanntmachung der Postbeamtenkrankenkasse  
(PBeaKK) über den vom Verwaltungsrat der PBeaKK 

gefassten Beschluss zur Aufhebung der 97. Änderung der 
Satzung PBeaKK

– Bek. d. BAnst PT v. 22.10.2019 – 31-4 –
Aufhebung der 97. Änderung der Satzung PBeaKK, be-
schlossen vom Verwaltungsrat in der 8./VI. Sitzung am 
11. September 2019; von der Bundesanstalt für Post und Te-
lekommunikation genehmigt am 12. September 2019

„Der Beschluss des Verwaltungsrates in der 4./VI. Sitzung 
vom 11.9.2018 zur 97. Satzungsänderung wird aufgehoben.“

GMBl 2019, S. 1286

inisterium des Innern, für Bau und Heimat

D. Öffentlicher Dienst

Anlage 1

Allgemeine Verwaltungsvorschrift  
über die Neufestsetzung der Auslandstage-  

und -übernachtungsgelder (ARVVwV)
Allgemeine Verwaltungsvorschrift  
über die Neufestsetzung der  

Auslandstage- und Auslandsübernachtungsgelder  
vom 14.10.2019 (ARVVwV)

– RdSchr. d. BMI v. 24.10.2019 – D6 – 30201/10#3 –
 Allgemeine Verwaltungsvor-
g der Auslandstage- und Aus-

ie am 1. Januar 2020 in Kraft 

 berücksichtigt das durch die 
erpreisentwicklung veränderte 
etzung der Auslandstage- und 
r.

er Finanzen (BMF) hat der 
ugestimmt, dass die durch die 

 Auslandsübernachtungsgelder 
rch entsprechende Einsparun-
ten Titel des Kapitels ausgegli-

nd 

Vom 14. Oktober 2019

Nach § 16 des Bundesreisekostengesetzes (BRKG) wird im 
Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt folgende allge-
meine Verwaltungsvorschrift zu § 3 Absatz 1 Satz 1 der Aus-
landsreisekostenverordnung (ARV) vom 21. Mai 1991 
(BGBI. I S. 1140), zuletzt geändert durch Artikel 36 des Ge-
setzes vom 29. März 2017 (BGBI. I S. 626), erlassen:

Artikel 1

Die Auslandstage- und -übernachtungsgelder werden in 
Höhe der aus der Anlage ersichtlichen Beträge festgesetzt.

Artikel 2

(1) Wird anlässlich einer Auslandsdienstreise die Mittags-
verpflegung in einer Kantine eingenommen, beträgt das 
Auslandstagegeld nach § 3 Absatz 1 und 2 ARV 80 Prozent 
des in Spalte 2 der Anlage ausgewiesenen Betrages.

(2) Für notwendige Übernachtungen ohne belegmäßigen 
Nachweis beträgt das Auslandsübernachtungsgeld nach § 3 
Absatz 1 und 2 ARV 50 Prozent des in Spalte 3 der Anlage 
ausgewiesenen Betrages, höchstens jedoch 30 Euro.
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Artikel 3

(1) Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Januar 2020 in 
Kraft.

(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift über die Neufestsetzung der Auslandstage- 
und -übernachtungsgelder vom 7. November 2018 (GMBI 
2018 S. 1130) außer Kraft.

Berlin, den 14. Oktober 2019 

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 

Im Auftrag

Hollah

Anlage 2

Land/Ort
Auslandstagegeld

Auslandsübernachtungsgeld 
bis zu … Euro  
mit Nachweis*)

in Euro

1 2 3

Afghanistan 25 95

Ägypten 34 125

Äthiopien 32 130

Äquatorialguinea 30 166

Albanien 24 113

Algerien 42 173

Andorra 28 45

Angola 43 299

Argentinien 29 113

Armenien 20 59

Aserbaidschan 25 72

Australien

Canberra 42 158

Sydney 56 184

im Übrigen 42 158

Bahrain 37 180

Bangladesch 41 165

Barbados 43 165

Belgien 35 135

Benin 43 115

Bolivien 25 93

Bosnien und Herzegowina 19 75

Botsuana 33 102

Brasilien

Brasilia 47 127

Rio de Janeiro 47 145

Sao Paulo 44 132

im Übrigen 42 84

Brunei 43 106
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Land/Ort
Auslandstagegeld

Auslandsübernachtungsgeld 
bis zu … Euro  
mit Nachweis*)

in Euro

1 2 3

Bulgarien 18 115

Burkina Faso 31 174

Burundi 39 98

Chile 36 187

China

Chengdu 29 105

Hongkong 61 145

Kanton 33 113

Peking 38 142

Shanghai 41 128

im Übrigen 41 78

Costa Rica 39 93

Côte d’Ivoire 42 146

Dänemark 48 143

Dominikanische Republik 37 147

Dschibuti 54 305

Ecuador 36 97

El Salvador 36 119

Eritrea 41 91

Estland 24 85

Fidschi 28 69

Finnland 41 136

Frankreich

Lyon 44 115

Marseille 38 101

Paris sowie die Departements 92, 93 und 94 48 152

Straßburg 42 96

im Übrigen 36 115

Gabun 43 183

Gambia 25 125

Georgien 29 88

Ghana 38 148

Griechenland

Athen 38 132

im Übrigen 30 135

Guatemala 28 90

Guinea 38 118

Guinea-Bissau 20 86

Haiti 48 130

Honduras 40 101
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Land/Ort
Auslandstagegeld

Auslandsübernachtungsgeld 
bis zu … Euro  
mit Nachweis*)

in Euro

1 2 3

Indien

Bangalore** 35 155

Chennai 26 85

Kalkutta 29 145

Mumbai 41 146

Neu Delhi 31 185

im Übrigen 26 85

Indonesien 30 134

Iran 27 196

Irland 36 92

Island 39 108

Israel 55 190

Italien

Mailand 37 158

Rom 33 135

im Übrigen 33 135

Jamaika 47 138

Japan

Tokio 55 233

im Übrigen 43 190

Jemen 20 95

Jordanien 38 126

Kambodscha 31 94

Kamerun 41 180

Kanada

Ottawa 39 142

Toronto 42 161

Vancouver 41 140

im Übrigen 39 134

Kap Verde 25 105

Kasachstan 37 111

Katar 46 149

Kenia 35 223

Kirgisistan 22 74

Kolumbien 38 115

Kongo, Republik 41 200

Kongo, Demokratische Republik 58 190

Korea, Demokratische Volksrepublik 23 92

Korea, Republik 48 112

Kosovo 19 57
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Land/Ort
Auslandstagegeld

Auslandsübernachtungsgeld 
bis zu … Euro  
mit Nachweis*)

in Euro

1 2 3

Kroatien 29 107

Kuba 38 228

Kuwait 35 185

Laos 27 96

Lesotho 20 103

Lettland 29 76

Libanon 49 123

Libyen 52 135

Liechtenstein 44 180

Litauen 21 109

Luxemburg 39 130

Madagaskar 28 87

Malawi 39 123

Malaysia 28 88

Malediven 43 170

Mali 31 120

Malta 38 114

Marokko 35 129

Marshall Inseln 52 102

Mauretanien 32 105

Mauritius 45 220

Mazedonien 24 95

Mexiko 40 177

Moldau, Republik 20 88

Monaco 35 180

Mongolei 22 92

Montenegro 24 94

Mosambik 31 146

Myanmar 29 155

Namibia 25 112

Nepal 23 86

Neuseeland 46 153

Nicaragua 30 81

Niederlande 39 122

Niger 34 89

Nigeria 38 182

Norwegen 66 182

Österreich 33 108

Oman 50 200

Pakistan



Nr. 64 GMBl 2019 Seite 1291

Land/Ort
Auslandstagegeld

Auslandsübernachtungsgeld 
bis zu … Euro  
mit Nachweis*)

in Euro

1 2 3

Islamabad 19 238

im Übrigen 28 122

Palau 42 179

Panama 32 111

Papua-Neuguinea 50 234

Paraguay 31 108

Peru 28 143

Philippinen*** 27 116

Polen

Breslau 27 117

Danzig 25 84

Krakau 22 86

Warschau 24 109

im Übrigen 24 60

Portugal 30 102

Ruanda 38 141

Rumänien

Bukarest 26 100

im Übrigen 21 62

Russische Föderation

Jekaterinburg 23 84

Moskau 25 110

St. Petersburg 21 114

im Übrigen 20 58

Sambia 30 130

Samoa 24 85

San Marino 28 75

Sao Tomé und Principe 39 80

Saudi Arabien

Djidda 31 234

Riad 40 179

im Übrigen 40 80

Schweden 41 168

Schweiz

Genf 53 195

im Übrigen 51 169

Senegal 37 128

Serbien 16 74

Sierra Leone 40 161

Simbabwe 37 140
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Land/Ort
Auslandstagegeld

Auslandsübernachtungsgeld 
bis zu … Euro  
mit Nachweis*)

in Euro

1 2 3

Singapur 45 197

Slowakische Republik 20 85

Slowenien 27 95

Spanien

Barcelona 28 118

Kanarische Inseln 33 115

Madrid 33 118

Palma de Mallorca 29 121

im Übrigen 28 115

Sri Lanka 35 100

Sudan 27 195

Südafrika

Kapstadt 22 112

Johannesburg 24 124

im Übrigen 18 94

Südsudan 28 150

Syrien 31 140

Tadschikistan 22 118

Taiwan 38 143

Tansania 39 201

Thailand 31 110

Togo 32 118

Tonga 32 94

Trinidad und Tobago**** 37 177

Tschad 53 163

Tschechische Republik 29 94

Türkei

Istanbul 21 120

Izmir 24 55

im Übrigen 14 95

Tunesien 33 115

Turkmenistan 27 108

Uganda 34 143

Ukraine 21 98

Ungarn 18 63

Uruguay 40 90

Usbekistan 28 104

Vatikanstaat 43 160

Venezuela 37 127

Vereinigte Arabische Emirate 54 156



Nr. 64 GMBl 2019 Seite 1293

Land/Ort
Auslandstagegeld

Auslandsübernachtungsgeld 
bis zu … Euro  
mit Nachweis*)

in Euro

1 2 3

Vereinigte Staaten von Amerika (USA)

Atlanta 51 175

Boston 48 265

Chicago 45 209

Houston 52 138

Los Angeles 46 274

Miami 53 151

New York City 48 282

San Francisco 42 314

Washington, D. C. 51 276

im Übrigen 42 138

Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland

London 51 224

im Übrigen 37 115

Vietnam 34 86

Weißrussland 16 98

Zentralafrikanische Republik 38 74

Zypern 37 116

*   Darüber hinaus Erstattung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 3 ARV.

**   Der Dienstort Bangalore (Indien) wurde neu aufgenommen.

***   Die für die Philippinen festgesetzten Beträge gelten auch für Mikronesien.

****   Die für Trinidad und Tobago festgesetzten Beträge gelten auch für die zu dessen Amtsbezirk gehörenden Staaten Antigua und Barbuda, Dominica, 
Grenada, Guyana, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und Grenadinen sowie Suriname.

GMBl 2019, S. 1286

„Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher An-
erkennung und entsprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben,

mit schwierigen Tätigkeiten.“

eingruppiert sind, können rückwirkend zum 1. Januar 
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst des Bundes

hier:  Übertarifliche Einführung der Entgeltgrup-
pe 9c und Erhöhung der Zulage im Sozial- und 
Erziehungsdienst

Bezug:  Nr. 10 der Anlage 5 zu § 23 TVÜ-Bund

– RdSchr. d. BMI v. 31.10.2019 – D5-31003/13#5 –

 

 

 

Im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finan-
zen bin ich mit folgenden Änderungen für Beschäftigte im 
Sozial- und Erziehungsdienst einverstanden:

1.  Beschäftigte, die nach Abschnitt 2 der Nr. 10 der Anla-
ge 5 zu § 23 TVÜ-Bund dem Tätigkeitsmerkmal der Ent-
geltgruppe 9b Fallgruppe 1 

2019 übertariflich der Entgeltgruppe 9c zugeordnet wer-
den.

2. Die Zulage nach Nr. 10 Buchst. c) der Anlage 5 zu § 23 
TVÜ-Bund in Höhe von 130 Euro monatlich wird über-
tariflich um 30 Euro auf 160 Euro monatlich angehoben. 
Die Anhebung erfolgt mit Wirkung vom 1. Oktober 
2019.
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Für die Maßnahme nach Nr. 1 gilt:

Betroffene Beschäftigte sind nur auf Antrag in die Entgelt-
gruppe 9c eingruppiert. Der Antrag kann nur bis zum 30. 
April 2020 gestellt werden (Ausschlussfrist) und wirkt auf 
den 1. Januar 2019 zurück. Nach dem 1. Januar 2019 einge-
tretene Änderungen der Stufenzuordnung in der bisherigen 
Entgeltgruppe bleiben bei der Stufenzuordnung unberück-
sichtigt. Ruht das Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt der Be-
kanntgabe dieses Rundschreibens, beginnt die Frist von ei-

nem halben Jahr mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit; der 
Antrag wirkt auf den 1. Januar 2019 zurück.

Für die Maßnahme nach Nr. 2 ist kein Antrag erforderlich.

Oberste Bundesbehörden

Abteilungen Z und B  
– im Hause –

nachrichtlich:

Vereinigungen und Verbände

GMBl 2019, S. 1293

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

und Soziales „Ovarialkarzinom (Eierstockkrebs) durch As-
best“ vom 14.  September 2016, bekannt gemacht im Ge-
meinsamen Ministerialblatt Nr. 2 vom 31. Januar 2017, Sei-
te 15 ff., wird wie folgt redaktionell berichtigt:

Auf Seite 17 werden im Abschnitt 1.2.3 „Erkenntnisse aus 
epidemiologischen Untersuchungen“ im letzten Absatz die 
Wörter „in denen „asbestos“ nicht im Such-Term steht“ 
durch die Wörter „in denen „ovarian cancer“ OR „cancer of 
Berufskrankheiten-Verordnung 
Empfehlung des Ärztlichen Sachverständigenbeirats 

„Berufskrankheiten“ 
 – Ovarialkarzinom durch Asbest – 

vom 14.9.2016

hier: Redaktionelle Berichtigung

Bezug: GMBl 2017 S. 13

– Bek. des BMAS v. 1.11.2019 – IVa 4-45222-4104/5 –
Die Empfehlung des Ärztlichen Sachverständigenbeirats 
„Berufskrankheiten“ des Bundesministeriums für Arbeit 

the ovary“ nicht im Such-Term steht“ ersetzt.

GMBl 2019, S. 1294

Auf Seite 400 wird in der Tab

BGN5 
2008

Gastronomisc
Betriebe

6 Der Maximalwert wurde in einer S
de. Nachdem die Haube repariert 
Berufskrankheiten-Verordnung 
Empfehlung des Ärztlichen Sachverständigenbeirats 

„Berufskrankheiten“ 
– Lungenkrebs durch Passivrauchen bei Nierauchern – 

vom 29.3.2019

hier: Redaktionelle Berichtigung

Bezug: GMBl 2019 S. 399

– Bek. des BMAS v. 1.11.2019 – IVa 4-45226-2 –  
Lungenkrebs durch Passivrauchen
Die Empfehlung des Ärztlichen Sachverständigenbeirats 
„Berufskrankheiten“ des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales „Lungenkrebs nach langjähriger und intensiver 
Passivrauchexposition am Arbeitsplatz bei Versicherten, die 
selbst nie oder maximal bis zu 400 Zigarettenäquivalente ak-
tiv geraucht haben“ vom 29. März 2019, bekannt gemacht im 
Gemeinsamen Ministerialblatt Nr. 20 vom 11. Juli 2019, Sei-
te 399 ff., wird wie folgt redaktionell berichtigt:

elle 2 die letzte Zeile wie folgt gefasst und die Tabelle um die Fußnote 6 ergänzt:

he 60 k.A.4 “ 1,0 3,0 ± k.A.4 k.A.4 83,06

peisegaststätte gemessen, in der ein Holzkohlegrill mit defekter Abzugshaube in der Küche als Emittent identifiziert wur-
wurde, sank der Messwert in den üblichen Konzentrationsbereich.

GMBl 2019, S. 1294
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Bundesanstalt für Arbeitsschutz  
und Arbeitsmedizin

Anhang 1 Gefährdungen durch Biostoffe

Anhang 2 Schutzmaßnahmen

 2.1.1  Technische und bauliche Schutzmaßnah-
men

 2.1.2 Organisatorische Schutzmaßnahmen

Anhang 3 Spezifische Hinweise zur persönlichen Schutz-
ausrüstung

Literaturhinweise
Änderungen von Technischen Regeln

hier: –    TRBA 230 „Schutzmaßnahmen bei Tätigkei-
ten mit biologischen Arbeitsstoffen in der 
Land- und Forstwirtschaft und bei vergleich-
baren Tätigkeiten“ 

– Bek. d. BMAS v. 4.12.2019 – IIIb 3-34504-7 –
Gemäß Biostoffverordnung macht das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales die anliegenden, vom Ausschuss für 
Biologische Arbeitsstoffe (ABAS) beschlossene Technische 
Regel für Biologische Arbeitsstoffe, bekannt:

A: Die Neufassung der Technischen Regel 230

Die TRBA 230 vom Februar 2008 (GMBl 4, S. 72) wurde wie 
folgt neu gefasst: 

Ausgabe 2019 

Technische Regeln 
für Biologische 
Arbeitsstoffe

Schutzmaßnahmen 
bei Tätigkeiten mit 

biologischen 
Arbeitsstoffen in der 

Land- und Forst-
wirtschaft und bei 

vergleichbaren 
Tätigkeiten

TRBA 230

Die Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe 
(TRBA) geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und 
Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte wissenschaftliche 
Erkenntnisse für Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstof-
fen wieder.

Sie werden vom Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe 
(ABAS) unter Beteiligung des Ausschusses für Arbeitsmedi-
zin ermittelt bzw. angepasst und vom Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt 
(GMBl) bekannt gegeben.

Die TRBA 230 „Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit bio-
logischen Arbeitsstoffen in der Land- und Forstwirtschaft 
und bei vergleichbaren Tätigkeiten“ konkretisiert im Rah-
men ihres Anwendungsbereichs die Anforderungen der Bio-
stoffverordnung und der Verordnung zur Arbeitsmedizini-
schen Vorsorge. Bei Einhaltung der Technischen Regeln 
kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass die entsprechen-
den Anforderungen der Verordnungen erfüllt sind. Wählt 
der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit mindes-
tens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheits-
schutz für die Beschäftigten erreichen.

Inhalt

1 Anwendungsbereich

2 Begriffsbestimmungen

3 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung

4 Schutzmaßnahmen

5 Arbeitsmedizinische Vorsorge

1 Anwendungsbereich

(1) Diese TRBA findet Anwendung auf Tätigkeiten mit 
Biostoffen in der Land- und Forstwirtschaft und auf andere 
Tätigkeiten, die damit vergleichbar sind. Darüber hinaus gilt 
sie auch, wenn bei diesen Tätigkeiten ein Kontakt mit ande-
ren Stoffen biologischen Ursprungs erfolgen kann. 

(2) Tätigkeiten mit Biostoffen in der Land- und Forstwirt-
schaft umfassen:

1. professionelle Haltung von Nutztieren sowie in der Bin-
nenfischerei einschließlich der Schlachtungen im betrieb-
lichen Bereich (Hausschlachtung),

2. Pflanzenbau, Grundfutterherstellung, Gemüsebau, 
Obst- und Weinbau, Pilzzucht, Baumschulen sowie Zier-
pflanzenanbau und Jungpflanzenproduktion,

3. Waldarbeiten und Baumpflege sowie Grün- und Land-
schaftspflegearbeiten,

4. Tätigkeiten mit Boden und Substrat sowie die Lagerung 
von Hackschnitzel und

5. Lagerung, Aufbereitung und Verwertung von Biomasse 
(auch in Biogasanlagen), z. B. Wirtschaftsdünger aus dem 
eigenen Betrieb (Festmist, Flüssigmist), Silage, Stroh und 
Heu.

(3) Vergleichbare Tätigkeiten sind insbesondere:

1. Professionelle Haltung von Haustieren und Wildtieren in 
Zoos und Wildgehegen,

2. Instandhaltungs- (Reparatur, Wartung und Inspektion) 
und Reinigungsarbeiten an betrieblichen Gebäuden, Ein-
richtungen, Anlagen und an Maschinen sowie in Gehe-
gen und

3. Transport, Abbalgen und Aufbrechen von toten Tieren 
bei der Jagd.

(4) Die Anwendung dieser TRBA auf die in Absatz 3 be-
schriebenen Beispiele ist im Rahmen der Gefährdungsbeur-
teilung im Einzelfall zu prüfen. 

Die TRBA findet keine Anwendung auf

1. den Betrieb von Biogasanlagen, in denen Abfallstoffe wie 
Bioabfälle aus der Haushaltssammlung gemeinsam mit 
Wirtschaftsdünger oder nachwachsenden Rohstoffen im 
Fermentationsprozess eingesetzt werden (siehe 
TRBA 214 „Anlagen zur Behandlung und Verwertung 
von Abfällen“ [1] und TRGS 529 „Tätigkeiten bei der 
Herstellung von Biogas“ [2]);

2. veterinärmedizinische Tätigkeiten (siehe TRBA 260 
„Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit biologischen 
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Arbeitsstoffen in der Veterinärmedizin und bei vergleich-
baren Tätigkeiten“) [3] sowie 

3. Tätigkeiten in der Versuchstierhaltung, siehe TRBA 120 
„Versuchstierhaltung“ [4].

2 Begriffsbestimmungen

Für diese TRBA gelten die im Folgenden aufgeführten Be-
griffsbestimmungen. Darüber hinaus sind in dieser Regel die 
Begriffe so verwendet, wie sie im „Begriffsglossar zu den Re-
gelwerken der Arbeitsschutzverordnungen“ bestimmt sind 
[5].

2.1 Biostoffe

Der Begriff Biostoffe ist in der Biostoffverordnung abschlie-
ßend definiert. In der Land- und Forstwirtschaft gehören 
dazu insbesondere Bakterien, Viren und Pilze, die die Ge-
sundheit des Menschen durch Infektionen, übertragbare 
Krankheiten oder durch sensibilisierende oder toxische Ei-
genschaften schädigen können. Zu den Biostoffen zählen 
auch Parasiten, die beim Menschen eigenständige Erkran-
kungen verursachen oder sensibilisierende oder toxische 
Wirkungen hervorrufen können. 

2.2 Infektiöse Wirkung 

Infektiöse Biostoffe können den Körper oberflächlich besie-
deln. Sie können aber auch in ihn eindringen und sich in ihm 
vermehren und so eine Infektion auslösen. Reagiert der Kör-
per auf eine Infektion mit klinischen Symptomen, hat sich 
eine Infektionskrankheit entwickelt. 

2.3 Sensibilisierende Wirkung 

Unter einer Sensibilisierung wird eine Überempfindlichkeit 
des Immunsystems gegenüber einem Fremdstoff (hier: Bio-
stoffe, deren Bestandteile oder andere Stoffe biologischen 
Ursprungs) verstanden. Diese kann durch ein- oder mehr-
maligen Kontakt ausgelöst werden. Eine sensibilisierende 
Wirkung kann sich in der Entwicklung einer Allergie mani-
festieren. 

2.4 Toxische Wirkung 

Toxische Wirkungen von Biostoffen sind akute oder chroni-
sche gesundheitsadverse Wirkungen die von Reizungen (Ir-
ritationen) bis zu manifesten Gesundheitsschäden reichen 
und durch Stoffwechselprodukte oder Zellbestandteile von 
Biostoffen oder anderen Stoffen biologischen Ursprungs 
hervorgerufen werden können. 

2.5 Nutztiere 

Nutztiere sind landwirtschaftlich genutzte Tiere sowie ande-
re warmblütige Wirbeltiere, die zur Erzeugung von Nah-
rungsmitteln (Fleisch, Milch, Eier), Wolle, Häuten oder Fel-
len oder zu anderen landwirtschaftlichen Zwecken oder zur 
Arbeit gehalten werden oder deren Nachzucht zu diesen 
Zwecken gehalten werden soll. Zu den Nutztieren zählen 
auch gefangen gehaltene Wildtiere, Pferde und Bienen (Tier-
schutz-Nutztierhaltungsverordnung [6]).

2.6 Zoonosen 

Zoonosen sind Infektionen oder Infektionskrankheiten, die 
direkt oder indirekt von Tieren auf den Menschen übertra-
gen werden können.

2.7 Bioaerosole

Ein Aerosol ist ein Gemisch aus Gas und Flüssigkeit (Nebel) 
oder Gas und Feststoff (Staub, Rauch). Ein Bioaerosol be-
steht aus Luft im Gemisch mit Biostoffen oder biogenen 
Stoffen, die aufgrund ihrer geringen Größe in der Luft 
schweben und somit eingeatmet werden können.

2.8 Arbeitskleidung

Arbeitskleidung ist eine Kleidung, die anstelle oder in Er-
gänzung der Privatkleidung bei der Arbeit getragen wird. 
Arbeitskleidung ist eine Kleidung ohne spezielle Schutz-
funktion. Die Arbeitskleidung ist kontaminiert, wenn ihr 
durch Verunreinigungen (z. B. über tierische Exkremente, 
Körperteile, Gülle, Erde) Biostoffe anhaften können. 

2.9 Schutzkleidung

Schutzkleidung ist jede Kleidung, die dazu bestimmt ist, Be-
schäftigte vor schädigenden Einwirkungen bei der Arbeit zu 
schützen oder die Kontamination der Arbeits- oder Privat-
kleidung zu vermeiden (z. B. Schutzanzug). Sie ist Teil der 
persönlichen Schutzausrüstungen (PSA), zu der auch Au-
gen-, Gesichts- und Atemschutz sowie Hand und Fußschutz 
gehören, siehe Abschnitt 4.3 dieser TRBA.

2.10 Schutzmaßnahmen 

Schutzmaßnahmen sind die baulich-technischen, organisa-
torischen und personenbezogenen Maßnahmen einschließ-
lich der Hygienemaßnahmen, die aufgrund der Gefähr-
dungsbeurteilung zum Schutz der Beschäftigten festzulegen 
sind.

3  Informationsermittlung und Gefährdungs-
beurteilung

3.1 Allgemeines

(1) Der Arbeitgeber ist nach § 5 Arbeitsschutzgesetz 
 (ArbSchG, [7]) verpflichtet zu überprüfen, ob bei der Arbeit 
die Sicherheit und Gesundheit seiner Beschäftigten gefähr-
det sein können. Er hat die möglichen Gefährdungen zu be-
urteilen und die erforderlichen Schutzmaßnahmen festzule-
gen und durchzuführen. Bei der Gefährdungsbeurteilung 
sind auch Tätigkeiten zu berücksichtigen, die nur selten 
durchgeführt werden. Dazu können beispielsweise Repara-
turarbeiten zählen.

(2) Bei Tätigkeiten in der Land- und Forstwirtschaft aber 
auch bei den vergleichbaren Tätigkeiten besteht die Mög-
lichkeit, dass Beschäftigte mit Biostoffen oder biogenen 
Stoffen in Kontakt kommen. Die TRBA gibt für diese Tätig-
keiten Hilfestellung bei der Gefährdungsbeurteilung und 
der Festlegung der Schutzmaßnahmen. Der Arbeitgeber hat 
die Vorgaben dieser TRBA zu berücksichtigen, soweit die 
beschriebenen Tätigkeiten und Expositionsbedingungen auf 
die zu beurteilende Arbeitssituation übertragbar sind. An-
sonsten hat er für die Gefährdungsbeurteilung die einschlä-
gigen Regelungen der TRBA 400 „Handlungsanleitung zur 
Gefährdungsbeurteilung und für die Unterrichtung der Be-
schäftigten bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen“ 
[10] anzuwenden. Er kann von den Technischen Regeln ab-
weichen, wenn er die Sicherheit der Beschäftigten auf andere 
Weise gewährleistet. Dies ist auf Verlangen der Aufsichtsins-
titutionen nachzuweisen.

(3) Informationsquellen für die Gefährdungsbeurteilung 
sind insbesondere Kenntnisse aus der Berufsausbildung, die 
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tätigkeitsrelevanten betriebseigenen Erfahrungen einschließ-
lich der Kenntnisse und Fähigkeiten der Beschäftigten sowie 
die entsprechenden betrieblichen Unterlagen. Zu nutzen 
sind auch Berichte aus dem Arbeitsschutzausschuss, Bege-
hungsprotokolle der Sicherheitsfachkraft oder des Betriebs-
arztes, Unfallmeldungen, Erkenntnisse über arbeitsbedingte 
Erkrankungen und ggf. vorliegende innerbetriebliche Un-
terlagen zu Messungen.

(4) Die Gefährdungsbeurteilung muss fachkundig erfolgen; 
ggf. muss sich der Arbeitgeber hierbei beraten lassen. Nähe-
res regelt die TRBA 200 „Anforderungen an die Fachkunde 
nach BioStoffV“ [8].

(5) Arbeiten Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber zusammen 
(z. B. von Subunternehmern), müssen Gefährdungsbeurtei-
lungen und Maßnahmen abgestimmt und koordiniert wer-
den.

3.2  Beteiligung des Betriebsarztes an der Gefähr-
dungsbeurteilung

(1) Bei Tätigkeiten mit Biostoffen in der Land- und Forst-
wirtschaft und bei vergleichbaren Tätigkeiten unterliegt das 
Spektrum der auftretenden Biostoffe Schwankungen. Art, 
Dauer, Höhe oder Häufigkeit der Exposition können wech-
seln, was zu unterschiedlichen Gefährdungssituationen 
führt. Diese Komplexität macht eine Beteiligung des Be-
triebsarztes an der Gefährdungsbeurteilung erforderlich.

(2) Der Betriebsarzt berät den Arbeitgeber insbesondere 

1. zu den vorkommenden Biostoffen, die abhängig vom Ar-
beitsbereich stark variieren können und zu ihren infekti-
ösen, sensibilisierenden und toxischen Wirkungen auf 
den Menschen;

2. zu den Expositionsverhältnissen, die saisonalen Schwan-
kungen unterliegen können (zum Beispiel Erntezeit) und 
auch räumlich sehr unterschiedlich sein können (zum 
Beispiel im Tierstall, in der Traktorfahrerkabine oder im 
Wald);

3. zu Übertragungswegen (Atemwege, Mund sowie Haut- 
bzw. Schleimhaut);

4. zur Gefahr von verletzungsbedingten Infektionen durch 
zum Beispiel Stich- und Schnittverletzungen, Bisse und 
Kratzer von Tieren, Insekten- und Zeckenstiche;

5. zur arbeitsmedizinischen Vorsorge nach Abschnitt 5.

3.3 Formale Anforderungen

(1) Die Gefährdungsbeurteilung ist vor Aufnahme von Tä-
tigkeiten mit Biostoffen durchzuführen (§ 6 ArbSchG [7], § 7 
BioStoffV [9]) und mindestens jedes zweite Jahr zu überprü-
fen. Sie ist bei Bedarf zu aktualisieren. Die Ergebnisse sind 
schriftlich zu dokumentieren.

(2) Aktualisierungsanlässe sind insbesondere: 

1. Feststellung, dass die festgelegten Schutzmaßnahmen 
nicht funktionstauglich oder nicht wirksam sind;

2. maßgebliche Veränderungen der Arbeitsbedingungen, 
wie z. B. der Einsatz neuer Arbeitsmittel, Arbeitsverfah-
ren oder Materialien;

3. neue Informationen, z. B. aus dem Unfallgeschehen;

4. Erkenntnisse aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge;

5. Erkenntnisse über tätigkeitsbezogene Erkrankungen bei 
vergleichbaren Tätigkeiten.

3.4 Gefährdungen durch Biostoffe

(1) Bei Tätigkeiten in der Land- und Forstwirtschaft sowie 
bei vergleichbaren Tätigkeiten gehen die Beschäftigten mit 
Tieren und Pflanzen um. Einstreu, Futtermittel, gelagerte 
Pflanzenteile und Tiere können eine Quelle für Biostoffe 
sein. Auch an Fahrzeugen, Maschinen und Arbeitsgeräten 
und verunreinigter Kleidung können Biostoffe anhaften. 
Ebenso kann ein unsachgemäßer Umgang mit persönlicher 
Schutzausrüstung Ursache für eine Übertragung von Bio-
stoffen auf den Menschen sein. Auch im Arbeitsumfeld kön-
nen Biostoffe auftreten. Bei Tätigkeiten in niederer Vegetati-
on ist z. B. mit Zecken zu rechnen, die Borreliose- und 
Frühsommer-Meningoenzephalitis(FSME)-Erreger übertra-
gen können. Dabei handelt es sich in erster Linie um Bakte-
rien und Schimmelpilze, die sich auch unabhängig von Pflan-
zen und oder Tieren vermehren können. Der Umfang dieser 
Vermehrung ist abhängig von den Umgebungsbedingungen. 

(2) In der Regel ist im Einzelnen nicht bekannt, welche Bio-
stoffe in welcher Menge und Zusammensetzung aktuell auf-
treten. Es kommt meist zu einer Mischexposition, die je nach 
Tätigkeit und Umgebungsbedingungen zeitlich und örtlich 
starken Schwankungen unterliegen kann.

(3) Die Übertragungswege oder Aufnahmepfade sind ab-
hängig vom Biostoff, wobei zu beachten ist, dass viele Bio-
stoffe nicht nur über einen, sondern auch über mehrere 
Übertragungswege bzw. Aufnahmepfade aufgenommen 
werden können.

Aufgenommen werden können Biostoffe über:

1. den Mund, z. B. durch 

a) versehentliches Verschlucken,

b) Mund-Kontakt mit verschmutzten Händen,

c) Mund-Kontakt über verschmutzte Hände (z. B. beim) 
Essen, Trinken, Rauchen;

2. die Atemwege, wenn Biostoffe z. B. als Tröpfchen oder 
staubförmig in der Atemluft enthalten sind (Bioaeroso-
le);

3. die Haut;

4. die Schleimhäute (Augen und Nase), z. B. durch

a) Spritzer,

b) Kontakt mit verschmutzten Händen, Kleidung/
Schutzausrüstung oder Ähnlichem;

5. die Haut, wenn deren Schutzfunktion eingeschränkt ist, 
z. B. 

a) bei Hauterkrankungen oder durch Nässe aufgeweich-
te Haut,

b) Verletzungen (Stich- oder Schnittverletzungen, aber 
auch Bisse, Kratzer oder Stiche von Tieren).

(4) Biostoffe können infektiös, sensibilisierend oder toxisch 
wirken. Sensibilisierende und toxische Wirkungen können 
auch von nichtinfektiösen Biostoffen und anderen Stoffen 
biologischen Ursprungs hervorgerufen werden. Die Gefähr-
dung durch Biostoffe steigt in der Regel mit der Höhe, Dau-
er und Häufigkeit der Exposition. Bereits bei einmaligem 
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Kontakt zu infektiösen Biostoffen kann eine Gefährdung 
bestehen. 

(5) Bei Unsicherheiten über die Höhe der Exposition kön-
nen Arbeitsplatzmessungen hilfreich sein. Zur Bewertung 
von Arbeitsplatzmessungen können die TRBA 400 [10] für 
Biostoffe und die TRGS 504 [11] für Stäube herangezogen 
werden.

3.4.1 Infektiöse Wirkungen

(1) Biostoffe werden entsprechend ihres Infektionsrisikos in 
vier Risikogruppen eingeteilt. Dabei ist die Wahrscheinlich-
keit einer Infektion durch einen Biostoff der Risikogruppe 1 
gering; Biostoffe der Risikogruppe 4 sind hochinfektiös. Im 
Anwendungsbereich dieser TRBA können Gefährdungen 
durch Biostoffe mit infektiöser Wirkung nicht ausgeschlos-
sen werden. In der Regel handelt es sich dabei um Biostoffe 
der Risikogruppen 1 und 2. Mit dem Auftreten von Biostof-
fen der Risikogruppe 3 muss bei Tierkontakten oder Kon-
takt zu tierischen Ausscheidungen und Sekreten (Milch, Ge-
burtsflüssigkeit) aber jederzeit gerechnet werden. Tätigkei-
ten im Zusammenhang mit Infektionskrankheiten, die durch 
Biostoffe der Risikogruppe 4 ausgelöst werden, sind in der 
Land- und Forstwirtschaft derzeit nicht bekannt.

In Anhang 1 Tabelle 1 sind beispielhaft Infektionserreger 
aufgeführt, die in verschiedenen Arbeitsbereichen auftreten 
können.

(2) Bei Personen, die regelmäßigen Kontakt zu landwirt-
schaftlichen Nutztieren, Wildtieren und Haustieren haben 
(z. B. Landwirte mit Schweinehaltung, Forstwirte, im Tier-
heim tätige Personen), ist eine vorübergehende oder dauer-
hafte Besiedlung mit Methicillin-resistentem Staphylococcus 
aureus (MRSA, „livestock-associated MRSA“ LA MRSA) 
möglich. Neben Tierkontakten spielt auch die Weiterver-
breitung von MRSA über erregerhaltige Staubpartikel insbe-
sondere im landwirtschaftlichen Sektor eine Rolle [3]. Eine 
reine Besiedlung mit MRSA stellt für den Betroffenen keine 
besondere akute Gefährdung dar. Bei Arztbesuchen oder ei-
nem Krankenhausaufenthalt sollten Personen, die regelmä-
ßigen Kontakt zu Tieren haben, dies aber bei der Aufnahme 
angeben (siehe KRINKO-Empfehlung [12]).

(3) Unabhängig von der Antibiotikaresistenz können bei 
kleinsten Hautschäden oder Wunden vereinzelt tiefgehende 
Haut- und Gewebeinfektionen entstehen. Bei immunge-
schwächten Personen (z. B. Diabetiker oder Personen, die 
z. B. bei Autoimmunerkrankungen, bei Tumorbehandlun-
gen, oder nach Organtransplantationen Immunsuppressiva 
einnehmen müssen) ist das Risiko einer solchen Infektion er-
höht. 

3.4.2 Sensibilisierende oder toxische Wirkungen

(1) In verschiedenen Arbeitsbereichen spielen sensibilisie-
rende und toxische Wirkungen von Biostoffen und anderen 
Stoffen, die nicht zu den Biostoffen zählen aber biologischen 
Ursprungs sind, eine dominierende Rolle. Je nach Tätigkeit 
können am Arbeitsplatz eine Vielzahl sensibilisierender oder 
toxischer Stoffe auftreten. Dabei handelt es sich beispiels-
weise um einatembare Schimmelpilze, Bakterien oder deren 
Bestandteile (u. a. Endotoxine) aber auch sensibilisierende 
oder toxische Nicht-Biostoffe, wie Pflanzenteile (z. B. Ge-
treide- oder Baumwollstaub), Futtermittelbestandteile, Pol-
len, Haare oder Borsten und Hautpartikel von Nutztieren 
oder bzw. Hausstaub- und Vorratsmilben. Hinweise auf 
atemwegssensibilisierende Eigenschaften finden sich im An-
hang III der EG-Richtlinie 2000/54/EG [13], in der 

TRBA 460 [14], in der TRBA 464 [15], der TRBA/TRGS 406 
[16] und in der TRGS 907 [17].

In Anhang 1 Tabelle 2 sind beispielhaft Arbeitsbereiche mit 
dort vorkommenden sensibilisierend oder toxisch wirken-
den Stoffen aufgeführt.

(2) Aus einer Sensibilisierung kann sich im weiteren Verlauf 
eine Allergie entwickeln. Mögliche allergische Krankheits-
bilder, die in diesem Zusammenhang auftreten oder fort-
schreiten können, sind Hautveränderungen (z. B. Ekzeme) 
sowie Erkrankungen der Augen, Atemwege und Lunge 
(z. B. Rhinokonjunktivitis, allergisches Asthma oder eine 
exogen-allergische Alveolitis (EAA)). Symptome einer EAA 
können unspezifische Beschwerden wie Müdigkeit, Appetit-
losigkeit, ein langsamer Leistungsabfall mit Krankheitsge-
fühl und Gewichtsabnahme sowie eine zunehmende Atem-
not bei körperlicher Anstrengung sein. Ausprägungen der 
EAA sind u. a. die sogenannte Farmerlunge, die Taubenhal-
terlunge oder die Pilzarbeiterlunge.

(3) Bei Anzeichen einer allergischen Reaktion ist frühfrüh-
zeitig ärztliche Beratung in Anspruch zu nehmen.

(4) Toxische Wirkungen auf die Atemwege spielen insbe-
sondere bei Tätigkeiten mit hoher Staubentwicklung oder 
Tätigkeiten in Geflügel- und Schweineställen eine wichtige 
Rolle. Symptome wie ODTS (Organic Dust Toxic Syndro-
me) können wichtige Hinweise im Vorfeld einer chronisch 
obstruktiven Atemwegserkrankung (COPD) sein.

3.5 Gefährdungsrelevante Faktoren

(1) Die Gefährdung durch Biostoffe wird von verschiede-
nen Faktoren beeinflusst, die bei der Gefährdungsbeurtei-
lung zu berücksichtigen sind. Dazu zählen insbesondere

1. Materialeigenschaften wie

a) unbehandelte Naturprodukte, z. B. Heu, Jute, Hop-
fen

b) sichtbarer Schimmelpilzbefall, z. B. an Silage, Holz-
hackschnitzel

c) hohe spezifische Oberfläche, z. B. Getreide, Körner-
leguminosen

d) Neigung zu Staubfreisetzung, z. B. Stroh, Kraftfutter

2. Tätigkeitsbezogene Faktoren

a) Bewegung oder Be- und Verarbeitung von kontami-
nierten Materialien, z. B. Häckseln von verschimmel-
tem Stroh

b) unmittelbarer Kontakt zu kontaminierten Materialien 

c) Menge der gehandhabten Materialien

d) Aufwirbelung von Bioaerosolen durch Maschinen-
einsatz (z. B. Mähtechnik) oder durch die Bewegung 
von Tieren

e) Dauer und Häufigkeit der zu bewertenden Tätigkeit

f) Aerosolbildung durch Einsatz eines Hochdruckreini-
gers oder Besens.

3. Arbeitsplatzbezogene Faktoren

a) Arbeiten in geschlossenen Räumen mit unzureichen-
der Lüftung, z. B. in Räumen ohne Zwangslüftung 
(Ventilatoren)
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b) Arbeiten im Freien, z. B. Vorkommen von Nagern, 
Zecken

c) Lagerbedingungen, die eine Vermehrung von Biostof-
fen begünstigen, z. B. Lagerung im Außenbereich mit 
Witterungseinfluss, z. B. Durchfeuchtung

d) Ausfall technischer Einrichtungen, z. B. Lüftung, 
Trocknungsprozesse

(2) Beim Einsatz von mobilen Maschinen und Arbeitsgerä-
ten sind mögliche Gefährdungen für Beschäftigte zu berück-
sichtigen, die durch Verschleppung von Biostoffen entstehen 
können.

4 Schutzmaßnahmen

(1) Die in den Nummern 4.1 bis 4.3 und im Anhang 2 Tabel-
le 1 beschriebenen grundlegenden und branchenübergrei-
fenden Schutzmaßnahmen sind entsprechend der jeweiligen 
betrieblichen Situation festzulegen, anzupassen und ggf. 
durch branchenspezifische Schutzmaßnahmen gemäß An-
hang 2 Nummer 2.1 oder 2.2 zu ergänzen.

(2) Tätigkeiten im tierärztlichen Bereich sind in der 
TRBA 260 „Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit biologi-
schen Arbeitsstoffen in der Veterinärmedizin und bei ver-
gleichbaren Tätigkeiten“ [3] erfasst.

(3) Die TRBA 400 „Handlungsanleitung zur Gefährdungs-
beurteilung und für die Unterrichtung der Beschäftigten bei 
Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen“ [10] bietet Be-
urteilungsmaßstäbe, anhand derer die Anforderungen an 
Schutzmaßnahmen abgeleitet werden können.

(4) Es kann Synergien zwischen Maßnahmen des Arbeits-
schutzes, des Verbraucherschutzes, des Tierschutzes oder 
der Tierhygiene geben. Dies ist aus Sicht der Arbeitssicher-
heit und des Gesundheitsschutzes zu prüfen und die Maß-
nahmen sind aufeinander abzustimmen.

(5) Im Arbeitsschutz gilt die folgende Rangfolge der Schutz-
maßnahmen (TOP):

1. technische/bauliche Maßnahmen (T);

2. organisatorische einschließlich hygienischer Maßnahmen 
(O) und 

3. persönliche Schutzmaßnahmen und -ausrüstungen (P).

4.1 Technische und bauliche Schutzmaßnahmen

(1) Arbeitsbereich und Wohnbereich sind strikt zu trennen, 
z. B. durch vollständig voneinander getrennte Gebäude, 
Schleusen (Schwarz-Weiß-Trennung). Es sind vom Arbeits-
platz getrennte Umkleidemöglichkeiten bzw. -räume mit 
zwei getrennten Bereichen jeweils für Arbeits- und Privat-
kleidung zur separaten Aufbewahrung vorzusehen.

(2) Es ist sicherzustellen, dass durch Tätigkeiten oder Ar-
beitsverfahren, die zu einer Freisetzung oder Verschleppung 
von Biostoffen führen, keine Beschäftigten in benachbarten 
Arbeitsbereichen belastet werden. 

(3) Die Belastung der Beschäftigten durch Staub und Bioae-
rosole ist zu minimieren, z. B. durch

1. Vermeidung größerer Fallhöhen staubender Materialien;

2. raumlufttechnische Anlagen;

3. Lüftungsoptimierung in baulichen Anlagen (auch bei 
freier Lüftung der Ställe);

4. geschlossene Fahrerkabinen an landwirtschaftlichen 
Fahrzeugen möglichst mit Kabinenschutzbelüftung, wie 
z. B. an landwirtschaftlichen Traktoren mit Kabinen-
Klassifizierung nach DIN EN 15695 [18] mindestens 
Kategorie 2;

5. Schutz vor Stäuben – bei regelmäßigen Arbeiten mit 
staubendem organischem Material größeren Umfangs.

(4) Der Arbeitgeber hat Funktion und Wirksamkeit der 
technischen Schutzmaßnahmen regelmäßig, mindestens je-
des zweite Jahr, zu überprüfen.

4.2 Organisatorische Schutzmaßnahmen

Die Zahl der Beschäftigten, die Biostoffen ausgesetzt sind 
oder sein können, ist auf das für die Erfüllung der Arbeits-
aufgabe notwendige Maß zu begrenzen.

4.2.1 Hygienemaßnahmen

(1) Arbeitsbereiche sind regelmäßig gemäß der Gefähr-
dungsbeurteilung und der Festlegungen im Reinigungs- und 
Hygieneplan und bei Bedarf zu reinigen und ggf. zu desinfi-
zieren. Schutzmaßnahmen zur Reinigung und zur Desinfek-
tion von Arbeitsbereichen und Geräten sind schriftlich ge-
mäß der Gefährdungsbeurteilung festzulegen und zu über-
wachen.

(2) Die Reinigung muss prinzipiell unter Vermeidung von 
Staubaufwirbelungen erfolgen. Dies kann durch Feucht- 
oder Nassreinigung oder den Einsatz von Staubsaugern der 
Staubklasse H erreicht werden.

(3) Es ist für grundlegende Hygienemaßnahmen zu sorgen. 
Dazu gehört das Waschen und ggf. die Desinfektion der 
Hände vor Eintritt in die Pausen und bei Beendigung der Tä-
tigkeit und das Reinigen/Wechseln von Arbeitskleidung und 
persönlicher Schutzausrüstung. Die Maßnahmen sind in ei-
nem Reinigungs- und Hygieneplan festzuhalten, siehe auch 
TRBA 500 „Grundlegende Maßnahmen bei Tätigkeiten mit 
biologischen Arbeitsstoffen“ [19].

(4) Aus Gründen der Verletzungsgefahr sowie der mangeln-
den Wirksamkeit einer hygienischen Händewäsche und 
-desinfektion dürfen an Händen und Unterarmen keine 
Schmuckstücke, Uhren und Ringe getragen werden.

(5) Es sind an allen Arbeitsplätzen – auch im Freien – 
Waschgelegenheiten, Einrichtungen zum hygienischen 
Trocknen der Hände (z. B. Einmalhandtücher) sowie geeig-
nete Hautschutz-, Hautreinigungs-, Hautpflegemittel und 
ggf. Mittel zur Händedesinfektion gemäß Hautschutzplan 
zur Verfügung zu stellen und die Mitarbeiter in deren regel-
mäßiger und richtiger Anwendung zu unterweisen.

(6) Die Pausen- oder Bereitschaftsräume bzw. Tagesunter-
künfte dürfen nicht mit stark verschmutzter Arbeitsklei-
dung betreten werden.

(7) Der Wohnbereich sollte grundsätzlich nicht mit Arbeits-
kleidung betreten werden, um eine Kontamination des 
Wohnbereiches zu vermeiden. Weitere Maßnahmen zur Ver-
meidung der Verschleppung von Biostoffen und Allergenen 
in das häusliche Umfeld sind zu treffen:

1. Duschen nach der Arbeit;

2. Tragen von Mütze oder Kopftuch;
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3. Kontakte von Arbeitskleidung und Privatkleidung ver-
meiden;

4. Waschmaschine für Arbeitskleidung nicht im häuslichen 
Bereich aufstellen.

4.2.2 Betriebsanweisung 

(1) Der Arbeitgeber hat vor Aufnahme der Tätigkeit eine 
schriftliche Betriebsanweisung zu erstellen und diese bei je-
der maßgeblichen Veränderung der Arbeitsbedingungen zu 
aktualisieren. Die Betriebsanweisung ist in einer für die Be-
schäftigten verständlichen Form und Sprache abzufassen 
und zur Einsichtnahme auszulegen oder auszuhängen. Ge-
eignete Stellen sind z. B. der Arbeitsplatz oder der Pausen-
raum. Es ist möglich, Betriebsanweisung und Hygieneplan 
zu kombinieren. 

(2) Bei der Betriebsanweisung sind insbesondere folgende 
Punkte zu berücksichtigen: 

1. die mit den Tätigkeiten vorgesehenen möglichen Gefähr-
dungen durch Biostoffe und ihre gesundheitlichen Wir-
kungen;

2. die notwendigen Schutzmaßnahmen und Verhaltensre-
geln (einschließlich Verweis auf den Reinigungs- und 
Hygieneplan sowie den Hautschutzplan); 

3. das Tragen, Verwenden und Ablegen von PSA sowie 

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen, Verhalten bei Unfällen und Be-
triebsstörungen.

Hinweise und Beispiele für die Erstellung von Betriebsan-
weisungen wurden durch Versicherungsträger und Arbeits-
schutzbehörden veröffentlicht (z. B. SVLFG [20]). Diese 
sind an die betriebsspezifischen Gegebenheiten anzupassen 
und zu ergänzen.

4.2.3 Unterweisung der Beschäftigten

(1) Unterweisungen müssen vor Aufnahme der Tätigkeit 
auf Grundlage der erstellten Gefährdungsbeurteilung und 
Betriebsanweisungen stattfinden. Die Unterweisungen sind 
mindestens jährlich zu wiederholen. Sie haben in einer für 
die Beschäftigten verständlichen Form und Sprache zu erfol-
gen. Unterweisungen sind unverzüglich zu wiederholen, 
wenn sich die Tätigkeiten der Beschäftigten, die Arbeitsor-
ganisation, die Arbeits- und Fertigungsverfahren oder die 
Einrichtungen und Betriebsweisen in dem Arbeitsbereich 
wesentlich verändern und die Veränderung mit zusätzlichen 
Gefährdungen verbunden ist, siehe auch § 12 Absatz 1 
 ArbSchG [7]. Die Unterweisung ist so durchzuführen, dass 
bei den Beschäftigten ein Sicherheitsbewusstsein geschaffen 
wird.

(2) Die Beschäftigten sind insbesondere zu informieren 
über:

1. mögliche Gesundheitsgefahren insbesondere für beson-
dere Personengruppen (schwangere Beschäftigte, Ju-
gendliche);

2. erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln, 
z. B. Hygienevorgaben, Verhütung von Verletzungen 
und Erkrankungen, Schutzausrüstungen und Schutzklei-
dung;

3. Verhalten und Maßnahmen bei Verletzungen, Unfällen 
und Betriebsstörungen, Erste Hilfe/Notfallmaßnahmen.

(3) Im Rahmen der Unterweisung ist auch eine allgemeine 
arbeitsmedizinische Beratung durchzuführen (s. Num-
mer 4.2.4).

(4) Unterweisungspflichten gelten auch für externes Repa-
ratur-, Wartungs-, Reinigungs- und Instandhaltungsperso-
nal. Über betriebsspezifische Gefährdungen müssen der Un-
ternehmer bzw. Inhaber des Betriebs unterweisen.

(5) Bei einer Arbeitnehmerüberlassung trifft die Pflicht ins-
besondere zur einsatz- und betriebsspezifischen Unterwei-
sung den Entleiher. Er hat die Unterweisung unter Berück-
sichtigung der Qualifikation und der Erfahrung der Perso-
nen, die ihm zur Arbeitsleistung überlassen werden, vorzu-
nehmen. Die sonstigen Arbeitsschutzpflichten bleiben un-
berührt.

4.2.4  Allgemeine arbeitsmedizinische Beratung der 
Beschäftigten

(1) Ergänzend zu der Unterweisung hat der Arbeitgeber si-
cherzustellen, dass die Beschäftigten eine allgemeine arbeits-
medizinische Beratung in einer für den Laien verständlichen 
Form erhalten. Dabei sind die auch über ihre Ansprüche auf 
arbeitsmedizinische Vorsorge zu informieren. Die Vorsor-
geanlässe sind in Abschnitt 5 aufgeführt.

(2) Über die Ansprüche auf arbeitsmedizinische Vorsorge 
hinaus sind die Beschäftigten über die gesundheitlichen Wir-
kungen der relevanten Biostoffe und die Symptome mögli-
cher Erkrankungen sowie über Impfungen und Maßnahmen 
Postexpositionsprophylaxe aufzuklären. Dazu gehören zum 
Beispiel:

1. durch Schimmelpilze hervorgerufene allergische Erkran-
kungen mit ihren Symptomen (zum Beispiel Asthma, 
exogen allergische Alveolitis);

2. die toxischen Wirkungen der Myko- und Endotoxine mit 
Symptomen (zum Beispiel „Organic dust toxic syndro-
me“ [ODTS]);

3. mögliche infektiöse Erkrankungen (z. B. Tinea [Rinder- 
oder Kälberflechte], Durchfallerkrankungen, Borreliose, 
Frühsommer-Meningoenzephalitis [FSME], Hantavirus-
Infektion) und ihre Symptome;

4. Schnitt-, Stich,- Biss- und Kratzverletzungen;

5. mögliche Impfangebote (zum Beispiel Tetanus, FSME, 
Tollwut);

6. Verhaltensweisen bei Infektionsverdacht, Erste Hilfe 
(z. B. in Bezug auf Tollwut);

7. besonders gefährdete Personengruppen (z. B. in Folge 
dauerhafter oder vorübergehender Einschränkung der 
Immunabwehr, bestehender Allergien, familiärer atopi-
scher Disposition oder vorbestehenden Atemwegssensi-
bilisierungen);

8. Inhalt und Ziel der arbeitsmedizinischen Vorsorge (siehe 
Abschnitt 5.3) einschließlich Wunschvorsorge;

9. tätigkeitsbezogene Informationen, die sie bei Beschwer-
den – auch wenn diese verzögert nach Tätigkeitsende 
auftreten (z. B. exogen allergische Alveolitis) – an behan-
delnde Ärzte weitergeben sollen.

(3) Bei der arbeitsmedizinischen Beratung ist der Betriebs-
arzt, der mit der Durchführung der arbeitsmedizinischen 
Vorsorge beauftragt ist, zu beteiligen. Unter „Beteiligung“ 



Nr. 64 GMBl 2019 Seite 1301

ist nicht zwingend zu verstehen, dass er die Beratung durch-
gängig persönlich vornimmt. Das Beteiligungsgebot kann 
beispielsweise auch erfüllt werden durch ärztliche Schulung 
der Personen, die die Unterweisung durchführen oder durch 
Mitwirkung bei der Erstellung geeigneter Unterweisungs-
materialien.

4.3 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

(1) Zur persönlichen Schutzausrüstung gehören Schutzklei-
dung, Handschutz, Augenschutz, Gesichtsschutz, Atem-
schutz und Fußschutz. Der Arbeitgeber hat erforderliche 
persönliche Schutzausrüstung für jeden Beschäftigten in 
ausreichender Stückzahl und passender Größe zur Verfü-
gung zu stellen. Im Anhang 3 dieser TRBA finden sich de-
taillierte Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung.

(2) Die bereitgestellte persönliche Schutzausrüstung muss 
von den Beschäftigten bestimmungsgemäß verwendet wer-
den.

(3) Nach bisherigem Kenntnisstand ist bei den nachfolgend 
beispielhaft genannten Tätigkeiten mit hoher Staub- bzw. 
Bioaerosolbelastung zu rechnen und somit der Einsatz von 
Atemschutz zu prüfen, wenn dies nicht durch technische 
und organisatorische Maßnahmen vermeidbar ist:

1. Futtermittelzubereitung, Vermahlen oder Schroten von 
Getreide;

2. Arbeiten mit Aufwirbelung von Kot und Ausscheidun-
gen;

3. Umgang mit sichtbar verschimmelten Materialien wie 
Holzhackschnitzel, Futtermittel oder Einstreu;

4. maschinelles Aufbereiten oder Verteilen von Einstreu;

5. Temperaturkontrollen und andere Tätigkeiten auf der 
Oberfläche von gelagertem Getreide bei laufender Be-
lüftung;

6. Reparatur-, Wartungs-, Reinigungs- und Instandhal-
tungsarbeiten, sofern dabei Staub aufgewirbelt wird;

7. Arbeiten in Geflügelställen mit Bodenhaltung;

8. Arbeiten mit Geflügel und unmittelbarem Tierkontakt;

9. Herstellung von Substraten für die Pilzproduktion;

10. Kartoffel- oder Zwiebelsortierung oder

11. Führen von landwirtschaftlichen Fahrzeugen ohne ge-
schlossene Kabine bzw. mit geschlossener Kabine ohne 
Schutzfilter gegen Stäube. Das sind wie beispielsweise 
Traktoren, Mähdrescher ohne geschlossene Kabine bzw. 
landwirtschaftlichen Fahrzeuge wie z. B. Traktoren, de-
ren Kabinen nicht oder nach DIN EN 15695 [18] Kate-
gorie 1 (Kabine, die kein definiertes Schutzniveau gegen 
gefährliche Substanzen zur Verfügung stellt) klassifi-
ziert sind.

4.4 Vorgehen bei Unfällen und Betriebsstörungen

(1) Die erforderlichen Schutzmaßnahmen und Verhaltens-
regeln bei Unfällen, Verletzungen (z. B. Tierbisse oder -sti-
che, Auftreten von Zoonosen) und Betriebsstörungen sind 
vor Aufnahme der Tätigkeit festzulegen und in der Betriebs-
anweisung zu dokumentieren. Dies schließt die Maßnahmen 
der Ersten Hilfe und die Festlegung des innerbetrieblichen 
Meldeweges (z. B. bei Auftreten akuter Krankheitssympto-
me bei Beschäftigten) ein. Notwendige Mittel und Einrich-

tungen zur Ersten Hilfe sind für alle Beschäftigten leicht zu-
gänglich bereitzustellen. 

1. Maßnahmen der Ersten Hilfe

2. Bei Biss-, Kratz-, Schnitt- und Stichverletzungen: die 
Wunde ausbluten lassen, mit sauberem Wasser spülen, 
desinfizieren und sauber abdecken (s. a. Information des 
Fachbereichs Erste Hilfe der DGUV „Bissverletzungen 
durch Säugetiere“ [22]);

3. Bei Kontakt der Haut mit Körperflüssigkeiten oder Kör-
perausscheidungen, diese abspülen, abwischen, desinfi-
zieren;

4. Bei Kontakt von Schleimhäuten und Augen mit Körper-
flüssigkeiten oder Körperausscheidungen diese mit Was-
ser spülen und ggf. Anwendung eines Schleimhaut- bzw. 
Augen-verträglichen Desinfektionsmittels. Es sollten 
DGHM1-/VAH2- oder RKI-gelistete Desinfektionsmit-
tel verwendet werden.

(2) Tierbisse und größere Verletzungen sollen einem Arzt, 
möglichst einem Durchgangsarzt vorgestellt werden. Dies 
gilt auch für kleinere Verletzungen, sobald sich erste Ent-
zündungszeichen entwickeln. Beschäftigte, die vermuteten 
Kontakt oder Kontakt zu Zoonoseerregern der Risikogrup-
pe 3 hatten, sollten bei Anzeichen einer Infektion ebenfalls 
einen Arzt, möglichst Durchgangsarzt, konsultieren. Die 
Ersthelfer sind dahingehend zu unterweisen [22].

(3) Im Verbandbuch ist Folgendes zu dokumentieren:

1. alle kleineren und größeren Verletzungen bzw.

2. Stichverletzungen, bei denen es zur Übertragung einer 
Zoonose kommen kann, z. B. Zeckenstich.

(4) Weitere Dokumentations- und Meldepflichten, wie die 
Unfallanzeige der Unfallversicherungsträger und der zu-
ständigen staatlichen Aufsichtsbehörden, bleiben davon un-
berührt.

5 Arbeitsmedizinische Vorsorge

Die allgemeinen Vorgaben in Abschnitt 4 der Arbeitsmedi-
zinischen Regel (AMR) 3.2 [23] sind zu berücksichtigen. Der 
folgende Absatz enthält hierzu spezielle Ausführungen. Un-
berührt bleiben Vorgaben in anderen arbeitsmedizinischen 
Regeln, insbesondere in der AMR „Abweichungen nach An-
hang Teil 1 Absatz 4 ArbMedVV [21] bei Tätigkeiten mit 
krebserzeugenden oder keimzellmutagenen Gefahrstoffen 
der Kategorie 1A oder 1B“ (AMR 11.1 [24]).

Die in dieser Technischen Regel angesprochenen Tätigkeiten 
und Gefährdungen können Anlass sein, eine Arbeitsmedizi-
nische Vorsorge durchzuführen:

5.1 Pflichtvorsorge 

Der Arbeitgeber hat die erforderliche Pflichtvorsorge zu 
veranlassen. Eine Teilnahme an der Pflichtvorsorge ist Tätig-
keitsvoraussetzung für den entsprechenden Arbeitsbereich. 
Näheres siehe Anhang Teil 2 ArbMedVV [21].

Pflichtvorsorge ist erforderlich

1  DGHM: Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie

2  VAH: Verbund für Angewandte Hygiene
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1. bei Tätigkeiten mit alveolengängigem Staub (A-Staub) 
oder einatembarem Staub (E-Staub), wenn der jeweilige 
Arbeitsplatzgrenzwert nicht eingehalten ist (Anhang 
Teil 1 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a ArbMedVV);

2. bei Feuchtarbeit (unter anderem Tragen von flüssigkeits-
dichten Handschuhen) von regelmäßig vier Stunden oder 
mehr je Tag, zum Beispiel bei Melkern (Anhang Teil 1 
Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a ArbMedVV);

3. bei Tätigkeiten mit Exposition gegenüber Getreide- und 
Futtermittelstäuben bei Überschreitung einer Luftkon-
zentration von 4 Milligramm pro Kubikmeter (An-
hang Teil 1 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe j  ArbMedVV);

4. in der Vogelzucht und Vogelhaltung bei regelmäßigen 
Tätigkeiten mit Kontaktmöglichkeit zu erkrankten oder 
krankheitsverdächtigen Tieren oder potenziell kontami-
nierten Materialien oder Gegenständen hinsichtlich der 
aviären Stämme von Chlamydia psittaci (Anhang Teil 2 
Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe j ArbMedVV);

5. in Gebieten mit Wildtollwut bei Tätigkeiten mit regelmä-
ßigem Kontakt zu freilebenden Tieren (Anhang Teil 2 
Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe k ArbMedVV);

6. in oder in der Nähe von Fledermaus-Unterschlupfen bei 
Tätigkeiten mit engem Kontakt zu Fledermäusen hin-
sichtlich Europäische Fledermauslyssaviren (EBLV 1 
und 2, Anhang Teil 2 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe l 
ArbMedVV) und Tollwutvirus (Anhang Teil 2 Absatz 1 
Nummer 3 Buchstabe k ArbMedVV);

7. bei Tätigkeiten auf Freiflächen, in Wäldern, Parks und 
Gartenanlagen, Tiergärten und Zoos mit direktem Kon-
takt zu freilebenden Tieren oder regelmäßigen Tätigkei-
ten in niederer Vegetation hinsichtlich Borrelia burgdor-
feri (Anhang Teil 2 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe m 
Doppelbuchstabe aa ArbMedVV);

8. bei Tätigkeiten auf Freiflächen, in Wäldern, Parks und 
Gartenanlagen, Tiergärten und Zoos in FSME-Endemie-
gebieten mit direktem Kontakt zu freilebenden Tieren 
oder regelmäßigen Tätigkeiten in niederer Vegetation 
hinsichtlich Frühsommer-Meningoenzephalitis(FSME)-
Virus (Anhang Teil 2 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe m 
Doppelbuchstabe bb ArbMedVV); 

9. bei Tätigkeiten, die das Tragen von Atemschutzgeräten 
der Gruppen 2 und 3 erfordern (Anhang Teil 4 Absatz 1 
Nummer 1 ArbMedVV; AMR 14.2 – Einteilung von 
Atemschutzgeräten in Gruppen [25]).

5.2 Angebotsvorsorge 

Die erforderliche Angebotsvorsorge ist regelmäßig, schrift-
lich und persönlich anzubieten. 

Eine Angebotsvorsorge ist erforderlich

1. bei Tätigkeiten mit alveolengängigem Staub (A-Staub) 
oder einatembarem Staub (E-Staub), wenn der jeweilige 
Arbeitsplatzgrenzwert eingehalten ist, aber eine Exposi-
tion nicht ausgeschlossen werden kann (Anhang Teil 1 
Absatz 2 Nummer 1 ArbMedVV);

2. bei Feuchtarbeit (unter anderem Tragen von flüssigkeits-
dichten Handschuhen) von regelmäßig mehr als zwei, 
aber weniger als vier Stunden je Tag, zum Beispiel bei 
Melkern (Anhang Teil 1 Absatz 2 Nummer 2 Buchsta-
be e ArbMedVV);

3. bei Tätigkeiten mit Exposition gegenüber Getreide- und 
Futtermittelstäuben bei Überschreitung einer Luftkon-
zentration von 1 Milligramm pro Kubikmeter einatem-
barer Staub, aber Einhaltung einer Luftkonzentration 
von 4 Milligramm pro Kubikmeter (Anhang Teil 1 Ab-
satz 2 Nummer 2 Buchstabe g ArbMedVV);

4. bei Tätigkeiten mit Exposition gegenüber

a) aviären Stämmen von Chlamydia psittaci außerhalb 
von Vogelzucht und Vogelhaltung (zum Beispiel bei 
Tätigkeiten in erheblichem Umfang an erkrankten 
Tieren, an Tierkadavern oder in kontaminierten Be-
reichen),

b) Brucella spp. (zum Beispiel durch Wildtiere), 

c) Coxiella burnetii (zum Beispiel in der Tierhaltung 
Übertragung durch Rinder), 

d) Echinococcus multilocularis (zum Beispiel Übertra-
gung des „Fuchsbandwurms“ durch Füchse), 

e) Erysipelothrix rhusiopathiae (zum Beispiel Übertra-
gung durch Fische),

f) Hantaviren und Leptospira spp. (zum Beispiel Über-
tragung durch Schadnager), 

g) Mycobacterium tuberculosis-Komplex und Mycobac-
terium bovis (zum Beispiel Übertragung durch Säuge-
tiere),

h) Trichophyton spp. (zum Beispiel in der Tierhaltung 
Übertragung durch Rinder);

5. bei Tätigkeiten mit Exposition gegenüber sensibilisie-
rend oder toxisch wirkenden Biostoffen (Anhang Teil 2 
Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe c ArbMedVV), insbe-
sondere

a) bei Tätigkeiten mit verschimmelten Futtermitteln, 
Einstreu oder anderen Materialien,

b) beim maschinellen Aufbereiten oder Verteilen von 
Einstreu,

c) bei der Futtermittelzubereitung und beim Vermah-
len/Schroten von Getreide,

d) bei Tätigkeiten auf oder im Bereich von belüfteten 
Getreidetrocknungs- bzw. Getreidelagerbehältern,

e) bei Reparatur- und Wartungsarbeiten, sofern dabei 
Staub aufgewirbelt wird,

f) bei Tätigkeiten in Geflügelställen mit Bodenhaltung;

6. bei Tätigkeiten, die das Tragen von Atemschutzgeräten 
der Gruppe 1 erfordern (Anhang Teil 4 Absatz 2 Num-
mer 2 ArbMedVV; AMR 14.2 – Einteilung von Atem-
schutzgeräten in Gruppen [25]);

7. wenn Infektionserkrankungen im Zusammenhang mit 
der Tätigkeit auftreten (§ 5 Absatz 2 ArbMedVV). 

5.3 Wunschvorsorge

Darüber hinaus hat der Arbeitgeber den Beschäftigten auf 
ihren Wunsch hin regelmäßig arbeitsmedizinische Vorsorge 
nach § 11 des Arbeitsschutzgesetzes [7] zu ermöglichen, es 
sei denn, auf Grund der Beurteilung der Arbeitsbedingun-
gen und der getroffenen Schutzmaßnahmen ist nicht mit ei-
nem Gesundheitsschaden zu rechnen.
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Anhang 1  
Gefährdungen durch Biostoffe 

Tabelle 1  
Beispiele für Arbeitsbereiche mit dort vorkommenden Infektionserregern

Bereich Übertragung 
durch Übertragungsweg Erkrankung Infektionserreger Risiko-

gruppe

grundsätzlich im 
Freien alle Säugetiere

Über die Luft und 
über Haut- oder 
Schleimhautkontakt

Tuberkulose
Mycobacterium 
tuberculosis-Kom-
plex 

3

Boden/Substrat
Über direkten 
Haut- oder 
Schleimhautkontakt

Wundstarrkrampf Clostridium tetani 2

Zecken Zeckenstich Lyme-Borreliose Borrelia burgdorferi 2

Zecken in FSME-
Endemiegebieten Zeckenstich Frühsommer-Me-

ningoenzephalitis

Zentraleuropäisches 
Zeckenenzephalitis-
virus (FSME-Virus)

3(**)

Füchse

Über den Mund: 
Kontakt zu 
kontaminiertem Fell 
von Füchsen, 
Fuchslosung (Jäger, 
Landwirte)

Alveoläre Echino-
kokkose („Fuchs-
bandwurm“)

Echinococcus 
multilocularis 3(**)

Wildtiere (z. B. 
Füchse, Fledermäu-
se)

Tollwut

Tollwutvirus und 
Europäische 
Fledermauslyssavi-
ren

3(**)

Wildtiere, Schafe, 
Ziegen Brucellose Arten der Gattung 

Brucella 2/3

auch in Gebäuden
Verschiedene 
Mausarten (z. B. 
Rötelmaus)

Über die Luft: 
Einatmen von 
Bioaerosolen, 
Aufnahme über 
Haut oder Schleim-
haut, durch 
Verletzungen, 
Tierbisse

Hantavirus- 
Infektion Hantaviren 2/3

Schadnager, 
Schwein, Rind, 
Schafe, Hunde, 
diverse Zootiere

Über direkten 
Haut- oder 
Schleimhautkon-
takt: Kontakt mit 
kontaminiertem 
Wasser

Leptospirose Leptospira spp. 1/2

Umgang mit Tieren Rinder, Schafe, 
Pferde

Über direkten 
Haut- oder 
Schleimhautkontakt

Hautpilz (z. B. 
Kälberflechte)

Trichophyton spp. 
Microsporum spp. 2

(Wild-) Geflügel, 
Ziervögel, Tauben

Einatmen, Aufnah-
me über den Mund 

Ornithose,  
Psittakose Chlamydia psittaci 3

Rinder, Schafe, 
Damwild Einatmen Q-Fieber Coxiella burnetii 3

Schweine, Geflügel, 
Ektoparasiten 
(Flöhe)

Über direkten 
Haut- oder 
Schleimhautkon-
takt, insbesondere 
verletzte Haut

Rotlauf Erysipelothrix  
rhusiopathiae 2

Säugetiere, Geflügel Über den Mund Salmonellose Salmonellen 2
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Bereich Übertragung 
durch Übertragungsweg Erkrankung Infektionserreger Risiko-

gruppe

Schwein, Rind, 
Schaf, Zootiere, 
Geflügel, Maus

Über den Mund Campylobacteriose Arten der Gattung 
Campylobacter 2

Alle Säugetiere
Über direkten 
Haut- oder 
Schleimhautkontakt

Milzbrand Bacillus anthracis 3

Tabelle 2  
Beispiele für Arbeitsbereiche mit dort vorkommenden sensibilisierenden oder toxisch wirkenden Stoffen

Bereich verursacht durch Aufnahmepfad sensibilisierende 
Wirkungen toxische Wirkungen

Umgang mit Pflanzen

insbesondere:

Getreide, Heu

Futtermittel

Kräutern

Zwiebeln

Einatmen von 
Bioaerosolen

Farmerlunge (Exo-
gen-Allergische 
Alveolitis – EAA), 
Heuschnupfen

Organic Dust Toxic 
Syndrome3 (ODTS, 
Heufieber, Montags-
fieber)

Mucous-Membrane-
Irritation-Syndrome 
(MMIS)

Hautirritation

Pflanzensaft des 
Riesen-Bärenklau, 
Herkulesstaude 
(Heracleum mategaz-
zianum)

Hautkontakt
phototoxische 
verbrennungsähnliche 
Hautentzündung

Brennhaare des 
Eichenprozessions-
spinners – EPS 
(Thaumetopoea 
processionea)

Hautkontakt,

Einatmen von 
Bioaerosolen

Hautentzündung

schmerzhafter 
Husten, Bronchial-
asthma, Bronchitis

Pflanzenteile der 
Beifußblättrigen 
Ambrosie (Ambrosia 
artemisiifolia), Pollen

Hautkontakt,

Einatmen von 
Bioaerosolen

starke allergische 
Reaktion

Pilzart Cryptostroma 
corticale (Erreger der 
Rußrindenkrankheit 
des Ahorns)

wiederholtes Einat-
men der Sporen in 
hoher Konzentration 
über eine lange Zeit 

Holzarbeiter- und 
Waldarbeiterlunge 
(EAA)

Pilzzucht

Sporen des Austern-
Seitlings; schimmel-
pilzhaltiger Bioaero-
sole ausgehend vom 
Substrat

Einatmen von 
Bioaerosolen

Pilzarbeiterlunge 
(EAA) ODTS 

3 toxische Pneumonitis
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Bereich verursacht durch Aufnahmepfad sensibilisierende 
Wirkungen toxische Wirkungen

Umgang mit Tieren

insbesondere: 

Einstreumaterialien 

z. B. Stroh

Futtermittel

Fest- oder Flüssigmist

Einatmen von 
Bioaerosolen

Farmerlunge (EAA)

Vorratsmilbenallergie

Schimmelpilzallergie

ODTS (Heufieber, 
Montagsfieber)

Rinder Einatmen von 
Bioaerosolen Rinderhaarallergie

Geflügel/Tauben Einatmen von 
Bioaerosolen

Geflügelhalterlunge 
und

Taubenhalterlunge 
(EAA)

ODTS,

chronische Bronchitis

Schweinen Einatmen von 
Bioaerosolen

ODTS, chronische 
Bronchitis

Pferden Einatmen von 
Bioaerosolen Pferdehaarallergie

Tabelle 3  
Beispiel für ein Biostoff-Verzeichnis

Biostoff – Verzeichnis (Beispiel Forstwirtschaft)

Biostoff Risikogruppe Übertragungsweg/
Aufnahmepfad

Material/Tier (Vektor) Erläuterungen4

Bakterien:

Borrelia burgdorferi

Chlamydia psittaci

Clostridium tetani

2

3

2

Zeckenstich

Atemwege

Hautverletzung

Zecken5

Vogelkot

Erde, Pflanzenmaterial

Z

Z

T, V, ht

Viren:

Zentraleuropäisches Zeckenen-
zephalitisvirus (FSME)

Hantaviren 
Lyssavirus (Tollwut) 

3(**)

 
2–3 
3(**)

Zeckenstich, 

 
Atemwege, Urinkontakt, 

 – Biss erkrankter Tiere

 – Kontakt zu Speichel 
erkrankter Tiere

Zecken

 
Nagetierkot, Urin

infizierte Tiere

Z, V

 
Z

Z

Pilze:

Schimmelpilze 
 (z. B. Aspergillus fumigatus)

1 (2) Atemwege Kompost, Erde, 
Pflanzenmaterial

A, ht oder t

Parasiten:

Echinococcus multilocularis 3(**)

Über den Mund: 
Kontakt zu kontaminier-
tem Fell von Füchsen, 
Fuchslosung (Jäger, 
Landwirte) 

Anhaftungen am 
Tierfell Z

4  A=Mögliche allergene Wirkung, T = toxisch, Z = Zoonose, V = Impfstoff vorhanden, ht = Pathogen für Mensch und Wirbeltiere

5  siehe TRBA 464 „Einstufung von Parasiten in Risikogruppen“ Nummer 3.3.2 für mögliche Toxin- und Allergiegefährdung
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Anhang 2  
Schutzmaßnahmen

Tabelle 1  
Branchenübergreifende Schutzmaßnahmen

Tätigkeit/Arbeitsbereich Erkrankung/
Auslöser6

gefahrbringende Faktoren Schutzmaßnahmen7

Arbeiten mit Kontakt zu 
Boden, Erden und Subtraten

Wundstarrkrampf/ 
Clostridium tetani

 – jegliche Verletzungen der 
Haut (v. a. der Hände)

 – Schutzimpfung Tetanus
 – Schutzhandschuhe gegen 

mechanische Risiken [26] 
 – rasche Wundversorgung auch 

nach Kleinverletzungen 

Arbeiten im Freien wie z. B.: 
Waldarbeiten, Jagd, Grün- 
und Landschaftspflege

Lyme-Borreliose/
Borrelia burgdorferi  
s. l. 

 – Zeckenstich
 – niedrige Vegetation

 – Schutzimpfung in FSME-En-
demiegebieten

 – dichte, geschlossene Kleidung 
(lange Hosen, Gamaschen, 
geschlossenes Schuhwerk) 

 – Repellentien (Zeckenabwehr-
mittel) 

 – Kleidung und Haut nach der 
Arbeitsschicht absuchen

 – Zecken rasch – ohne zu 
quetschen – mit einem 
geeigneten Zeckenentferner 
entfernen,

 – Stichstelle markieren, falls 
innerhalb von zwei Wochen 
Komplikationen wie Wander-
röte, Fieber, Schwellungen 
oder Kopf-/Gliederschmerzen 
auftreten, umgehend Arzt, 
möglichst Durchgangsarzt, 
aufsuchen

Arbeiten im Freien wie z. B.: 
Waldarbeiten, Jagd, Grün- 
und Landschaftspflege in 
FSME-Endemiegebieten

Frühsommer-Menin-
goenzephalitis/
Zentraleuropäisches 
Zeckenenzephalitis-
Virus

 – FSME- Endemiegebiete
 – Zeckenstich 
 – niedrige Vegetation

Arbeiten im Freien (z. B. 
Jagd, Nistkastenkontrolle), 
in alten Gemäuern oder 
Höhlen

Tollwut/Europäische 
Fledermauslyssaviren
Klassische Tollwut 
(Wildtollwut)/
Tollwutvirus

 – Biss erkrankter Tiere
 – Kontakt zu Speichel 

erkrankter Tiere
 – Ausbringen bzw. 

Auffinden von Impfkö-
dern 

 – Impfung empfohlen
 – verdächtige Tierkadaver nicht 

berühren, Beseitigung nur mit 
Schutzhandschuhen

 – Kontakt zu scheinbar zahmen 
Wildtieren meiden

 – bei Bissverletzungen sofort 
Arzt, möglichst Durchgangs-
arzt, aufsuchen

 – Impfköder wegen Infektions-
gefahr nicht berühren, ggf. 
Schutzhandschuhe

Arbeiten im Freien (z. B. 
Jagd, Pflege-, Mäharbeiten)

Fuchsbandwurm/
Echinococcus multilo-
cularis

 – Umgang mit erlegten 
Füchsen und Abbalgen 
von Füchsen 

 – Arbeiten mit dem 
Freischneider und 
Laubbläser. 

 – Schutzanzug
 – Schutzhandschuhe
 – Atemschutz 
 – Augenschutz

6  Infektionserreger und Biostoffe oder Stoffe biologischen Ursprungs mit sensibilisierender oder toxischer Wirkung

7  siehe auch Nummer 4.  
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Tätigkeit/Arbeitsbereich Erkrankung/
Auslöser6

gefahrbringende Faktoren Schutzmaßnahmen7

Arbeiten im Freien Allergische Reaktio-
nen bis hin zu einem 
lebensbedrohlichen 
anaphylaktischen 
Schock/stechende 
Insekten z. B. Wespen, 
Bremsen, Bienen, 
Mücken

 – Insektenstich einschließ-
lich der Übertragung 
von Toxinen

 – Allergiker
 – Insektennester und 

Bienenstöcke 

 – ausreichend Abstand zu 
Insektennestern und Bienen-
stöcken halten 

 – Mäharbeiten dort in die 
frühen Morgenstunden 
verlegen

 – bei Kontakt: Ruhe bewahren 
 – Repellentien verwenden
 – Stich-/Wundversorgung: 

Hautpartie kühlen 
 – Bei allergischer Reaktion: 

Arzt, möglichst Durchgangs-
arzt, kontaktieren

 – Insektennester durch Spezia-
listen (z. B. Schädlingsbe-
kämpfer) entfernen

Reinigungs-, Lager-, und 
Aufräumarbeiten in 
Räumen und im Freien bei 
Schadnagerbefall (Mäuse, 
Ratten)

Hantavirus-Infektion/
Hantaviren

 – Einatmen von aufgewir-
belten Bioaerosolen

 – Aufnahme über Haut 
oder Schleimhaut, durch 
Verletzungen, Tierbisse 

 – Schadnagerbekämpfung
 – Staubentwicklung minimieren 

bzw. vor der Reinigung Staub 
binden 

 – Schutzanzug 
 – Schutzhandschuhe
 – Augenschutz
 – Atemschutz FFP3 

Leptospirose/  
Leptospira interrogans

 – Aufnahme über Mund 
und Schleimhaut nach 
Kontakt mit Sekreten 
und Ausscheidungen

 – Verletzungen
 – Wasseransammlung: z. B. 

Pfützen
 – Vorfinden von Nestern 

mit Kadavern oder mit 
Tierkot/Urin verunrei-
nigten Bereichen 

Reinigungs-, Lager-, und 
Aufräumarbeiten mit 
Kontakt zu Vögeln (z. B. 
Tauben) oder deren 
Ausscheidungen

Ornithose, Psittakose/ 
Chlamydia psittaci

 – Einatmen von Biostoffen 
 – Tätigkeiten mit direktem 

Tierkontakt, Kontakt zu 
Tierprodukten oder 
-ausscheidungen

 – Aufwirbeln von Stäuben 
vermeiden (Staubentwicklung 
minimieren)

 – Schutzanzug
 – Schutzhandschuhe
 – Augenschutz
 – Atemschutz:

 – gebläseunterstützte 
Halbmaske mit Partikelfil-
ter TM2P bzw. gebläseun-
terstützte Vollmaske bei 
Tätigkeiten mit Spritzwas-
ser, 

 – FFP2-Maske

Waldarbeiten, Grün- und 
Landschaftspflege bei 
Vorkommen von Riesen- 
Bärenklau

verbrennungsähnliche 
Hauterscheinungen 
durch Kontakt mit 
Pflanzensaft des 
Riesen-Bärenklau, 
Herkulesstaude 
(Heracleum mategaz-
zianum)

 – Hautkontakt mit dem 
Saft der Pflanze

 – Sonneneinstrahlung

 – Beim Entfernen: 
 – Pflanzen möglichst im 

Jungstadium entfernen, 
nicht bei direkter Sonnen-
einstrahlung, sondern in 
der Dämmerung 

 – Schutzvisier
 – Schutzhandschuhe 
 – körperbedeckende 

Arbeitskleidung mit 
Kopfbedeckung
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Tätigkeit/Arbeitsbereich Erkrankung/
Auslöser6

gefahrbringende Faktoren Schutzmaßnahmen7

Waldarbeiten, Grün- und 
Landschaftspflege, Baum-
pflege bei Befall mit 
Eichenprozessionsspinner 
(EPS)

Haut- und Schleim-
hautreaktionen 
(Rötung, Schwellung, 
Blasenbildung) durch 
Kontakt mit EPS 
(Thaumetopoea 
processionea)

 – Haut/Schleimhautkon-
takt 

 – Anreicherung der Brenn-
haare in der niedrigen 
Vegetation (gefährdende 
Wirkung mind. 1 Jahr)

 – Nach Kontakt
 – intensiv duschen
 – kontaminierte Kleidung 

wechseln und waschen 
 – Bei Bekämpfungsmaßnah-

men durch Spezialisten:
 – Schutzanzug
 – Schutzhandschuhe 
 – Augenschutz

 – Atemschutz:
 – gebläseunterstützte 

Halbmaske mit 
Partikelfilter TM2P 
bzw. gebläseunterstütz-
te Vollmaske, 

 – FFP2-Maske

Waldarbeiten, Grün- und 
Landschaftspflege bei 
Vorkommen von Beifuß-
blättriger Ambrosie

Allergische Reaktion 
der Atemwege und der 
Haut durch Kontakt 
mit Beifußblättriger 
Ambrosie (Ambrosia 
artemisiifolia)

 – Einatmen von Ambro-
siapollen (blühende 
Bestände)

 – Hautkontakt mit 
Pflanzenteilen

 – Pflanzen möglichst vor der 
Blüte entfernen und Arbeits-
mittel nach Benutzung feucht 
reinigen 

 – Bei Bekämpfungsmaßnahmen
 – Augenschutz 
 – Atemschutz FFP2 
 – Schutzhandschuhe mit 

langen Stulpen
 – körperbedeckende 

Arbeitskleidung mit 
Kopfbedeckung

Unmittelbarer Umgang mit 
Biomasse bei deren Lage-
rung, Aufbereitung und 
Verwertung (z. B. Wirt-
schaftsdünger, Maissilage)

Bioaerosole mit 
infektiösem, sensibili-
sierendem oder 
toxischem Potential in 
Abhängigkeit vom 
Ausgangsmaterial 
(z. B. mögliche 
Infektionserreger der 
Risikogruppe 3 im Kot 
von mit Chlamydien 
infiziertem Geflügel)

 – Einatmen von Bioaero-
solen oder Haut-/
Schleimhautkontakt 

 – Schutzmaßnahmen entspre-
chend der Ausgangsmateriali-
en

 – weitere Informationen siehe. 
TRBA 214 [1] und TRGS 529 
[2]

2.1  Ergänzende Schutzmaßnahmen – Umgang mit 
Tieren

2.1.1 Technische und bauliche Schutzmaßnahmen

(1) Stallbauten müssen so geplant werden, dass Bereiche mit 
einfachen Mitteln abgetrennt werden können oder Isolier-
boxen oder –buchten zur Verfügung stehen. Solche Vorrich-
tungen dienen insbesondere beim Auftreten von Erregern 
der Risikogruppe 3 dem Beschäftigtenschutz, aber auch dem 
Tierschutz. Die jeweiligen Erfordernisse sind entscheidend 
von den Übertragungswegen abhängig.

(2) Es sind leicht zu reinigende Oberflächen für Fußböden 
und Wände (z. B. in Ställen und Melkräumen) und Arbeits-
mittel zu realisieren.

2.1.2 Organisatorische Schutzmaßnahmen

(1) Für das Arbeiten mit erkrankten oder krankheitsver-
dächtigen Tieren, wobei grundsätzlich immer von Zoonosen 
auszugehen ist, müssen ergänzende Schutzmaßnahmen vor-

gehalten und ergriffen werden, z. B. Einmalschutzkleidung, 
Händedesinfektionsmittel.

(2) Hinweise auf Infektionskrankheiten der Tiere können 
sein: plötzliches Versterben, Fieber, Appetitlosigkeit (insbe-
sondere mehrere gleichartige Fälle). Solche Fälle sollten mit 
Unterstützung von Tierärzten, Veterinärpathologen und 
Mikrobiologen abgeklärt werden.

(3) Zur Abschätzung der Bedeutung einzelner Infektionser-
reger und damit verbundener zusätzlicher Schutzmaßnah-
men ist die epidemiologische Situation im Einzugsbereich zu 
betrachten. Zur Informationsbeschaffung ist die Zusammen-
arbeit mit dem zuständigen Veterinäramt, Gesundheitsamt 
oder Tierarzt notwendig.

(4) Da die Händedesinfektion Infektionserreger effektiver 
verringert als das Händewaschen müssen die Hände, insbe-
sondere nach Kontakt mit erkrankten Tieren, deren Schleim-
häuten, Ausscheidungen oder deren Milch, zum eigenen 
Schutz desinfiziert werden. Dies gilt auch, wenn Einmal-
handschuhe getragen werden, da solche auch defekt sein 
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können und beim Ausziehen häufig eine Kontamination der 
Hände stattfindet. Dies sollte z. B. nach dem Einsammeln 
verendeter Tiere erfolgen oder nach geburtshilflichen Tätig-
keiten.

(5) Vorrichtungen und Mittel zum Reinigen und ggf. Desin-
fizieren der Stiefel – vor Betreten bzw. nach Verlassen des 
Stalls – sind zu benutzen. Dies dient in erster Linie dem Tier-
schutz, verhindert aber auch das Verschleppen von Biostof-
fen und Allergenen in Privatbereiche, wie Autos und Woh-
nungen.

(6) Tierkadaver und kontaminierte Tierprodukte sind so zu 
lagern, zu transportieren und zu entsorgen, dass ein Kontakt 
und eine Verschleppung von Biostoffen vermieden werden 
(z. B. in verschließbaren, gekennzeichneten Behältern, s. a. 
„Tierisches Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz“ [36]).

(7) Einstreu, Futtermittel oder andere organische Produkte 
sind so zu lagern, dass einem Verschimmeln bzw. einer bak-
teriellen Kontamination vorgebeugt wird. Verschimmelte 
Einstreumaterialien, Futtermittel oder andere organische 
Materialien dürfen nicht mehr verwendet werden und sind 
unter geringer Aerosolbildung zu entsorgen.

(8) Beim Umgang mit Futtermitteln ist die Aufwirbelung 
von Stäuben und Bioaerosolen durch geeignete Arbeitsver-
fahren zu reduzieren, z. B. durch Binden von Trockenfutter 
mit Flüssigkeit und Reduzierung von Schütt- und Fallhö-
hen.

(9) Das Einfangen oder Sicherstellen von Tieren kann mit 
einer erhöhten Gefährdung verbunden sein. Um Verletzun-

gen durch Tiere zu vermeiden, können geeignete Maßnah-
men z. B. sein:

1. speziell qualifiziertes Personal einsetzen,

2. Arbeiten mindestens zu zweit durchführen,

3. geeignete Fanggeräte verwenden,

4. ausreichend und geeignete Abwehrgeräte mitführen,

5. speziell gegen Tierbisse oder -stiche geeignete persönli-
che Schutzausrüstung benutzen,

6. Eigensicherung bei allen Tätigkeiten mit Tierkontakt 
vorrangig beachten.

(10) In Ställen, Gehegen, diesen vorgelagerten Räumen 
(z. B. Schleusenbereich oder Bediengang), Tierhäusern und 
Auslaufflächen darf nicht gegessen, getrunken oder geraucht 
werden. Dies gilt auch für die Futterküchen.

(11) Die Mitnahme von Handaufzuchten in den häuslichen 
Wohnbereich darf nur auf wenige Ausnahmefälle beschränkt 
sein. Voraussetzung ist eine Risikobeurteilung im Vorfeld. In 
die zu treffenden Schutzmaßnahmen sind neben den Mitar-
beitern auch die Familienangehörigen mit einzubeziehen.

(12) Schädlinge, wie z. B. Nager können Infektionserreger 
übertragen. Es sind daher geeignete Schädlingskontroll-
Maßnahmen (Schädlingsmonitoring) einzuführen, damit die 
Anwesenheit von Schädlingen zeitnah erkannt wird. Bei ei-
nem vorhandenen Befall sind wirksame Verfahren zur Be-
kämpfung von Schädlingen zu ergreifen.

Tabelle 2  
Ergänzende Schutzmaßnahmen beim Umgang mit  Tieren

Tätigkeit: 
Umgang mit Tieren, deren 

Ausscheidungen

Erkrankung/Auslöser8 gefahrbringende Faktoren  Schutzmaßnahmen9

Vögel, Säugetiere, Reptilien Salmonellose/Arten der 
Gattung Salmonella

 – Aufnahme über Mund 
und Schleimhaut nach 
Kontakt mit Sekreten 
und Ausscheidungen

 – Hand-Gesicht-Kontakt 
meiden

Wassergeflügel, Affen, 
Mäuse

Campylobacteriose/ 
Campylobacter jejuni

 – Aufnahme vorwiegend 
über den Mund

 – Hand-Gesicht-Kontakt 
meiden

Rinder, Wildtiere Tuberkulose/Mycobacteri-
um-tuberculosis-Komplex

 –

 –

Aufnahme über die 
Atemwege
Aufnahme über Mund 
und Schleimhaut nach 
direktem Kontakt mit 
kranken oder krank-
heitsverdächtigen Tieren

 –
 –

 –

Schutzanzug 
Schutzhandschuhe mit 
langen Stulpen 
Atemschutz FFP3

Rinder, Schafe, Pferde, Trichophytie (Rinder-,  – Aufnahme über Haut-  – Hände- und Flächen-
Damwild, Katzen, Kanin- Kälberflechte)/ kontakt desinfektion
chen, Meerschweinchen Trichophyton spp.  – Achtung: Tiere sind oft 

symptomlos, trotzdem 
ist eine Übertragung 
möglich, Reinigung von 
Stall und Arbeitsmitteln, 
z. B. automatische 
Bürsten, Striegel

 –

 –

körperbedeckende 
Arbeitskleidung mit 
Kopfbedeckung
Schutzhandschuhe mit 
langen Stulpen

8  Infektionserreger und Biostoffe oder Stoffe biologischen Ursprungs mit sensibilisierender oder toxischer Wirkung

9 siehe auch Nummer 4
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Tätigkeit: 
Umgang mit Tieren, deren 

Ausscheidungen

Erkrankung/Auslöser8 gefahrbringende Faktoren Schutzmaßnahmen9 

Rinder, Schafe, Ziegen, 
Damwild

Q-Fieber/ 
Coxiella burnetii

 – Einatmen von Bioaero-
solen beim Umgang mit 
auffälligen Tieren: 
Fertilitätsprobleme oder 
schlagartig auftretende 
Aborte und Frühgebur-
ten

 – Aufnahme über Mund-
schleimhaut nach 
Kontakt mit Sekreten 
und Ausscheidungen

 – Abortmaterial und 
Fruchtwasser (insbeson-
dere Schafe und Ziegen) 

Schutzanzug 
Schutzhandschuhe
Atemschutz FFP3

Schweine, Nutzgeflügel 
(Puten, Enten), Binnenfi-
scherei 

Rotlauf/ 
Erysipelothrix 
rhusiopathiae

 – Aufnahme über Haut-
kontakt

 – Verletzungen

Schutzhandschuhe 

Geflügel, Ziervögel, Tauben: 
Tätigkeiten in Ställen und 
Volieren

Ornithose, Psittakose / 
Chlamydia psittaci

 – Einatmen von Biostoffen 
 – Tätigkeiten in Ställen 

und Volieren mit 
direktem Tierkontakt, 
Kontakt zu Tierproduk-
ten oder -ausscheidun-
gen

 – Aufwirbeln von Stäuben 
vermeiden (Staubent-
wicklung minimieren)

 – Schutzanzug
 – Schutzhandschuhe
 – Augenschutz
 – Atemschutz:

 – gebläseunterstützte 
Halbmaske mit 
Partikelfilter TM2P 
bzw. gebläseunter-
stützte Vollmaske bei 
Tätigkeiten mit 
Spritzwasser, 

 – FFP2-Maske

Nutzgeflügel, viele Wildvo-
gelarten

Aviäre Influenza  
(Vogelgrippe, klassische 
Geflügelpest)/hochpathoge-
ne Aviäre Influenzaviren 
(HPAIV)

 – direkter enger Haut- und 
Schleimhautkontakt mit 
infizierten Tieren, deren 
Blut oder Ausscheidun-
gen

 – Verletzungen

 – Schutzanzug (ggf. 
Chemikalienschutzanzug 
Typ 3)

 – Atemschutz FFP310

 – Augenschutz11

 – Schutzhandschuhe, ggf. 
mit langen Stulpen

Intensivtierhaltung,
insbesondere Geflügel und 
Schweine: Tätigkeiten mit 
kurzfristig hoher Staubent-
wicklung oder direktem 
Tierkontakt (z. B. Ausstal-
len, Ausmisten von Ställen)

Atemwegserkrankungen/
Stäube (Bioaerosole)

 – Einatmen von Bioaero-
solen

 – Haut- und Schleimhaut-
kontakt

 – Schutzanzug
 – Schutzhandschuhe 
 – Augenschutz 
 – Atemschutz FFP2

Rinder, Schafe Melkerknoten/ 
Viren der Gattung Parapox-
virus

 – direkter enger Haut- und 
Schleimhautkontakt mit 
infizierten Tieren 

 – Verletzungen

Schutzhandschuhe 

10  Hinweis:    Bei einem Vogelgrippeausbruch ist für die Beschäftigten folgender Atemschutz erforderlich: Vollmaske der Klasse II mit P3 Filter oder Partikel-
filtergeräte mit Gebläse und Haube TH2P mit Warneinrichtung bzw. TH3P oder Maske TM2P bzw. TM3P.

11  Korbbrille, auch für Brillenträger geeignet; die Verwendung einer Atemschutzhaube schließt den Augenschutz mit ein.
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Tätigkeit: 
Umgang mit Tieren, deren 

Ausscheidungen

Erkrankung/Auslöser8 gefahrbringende Faktoren Schutzmaßnahmen9 

Menschenaffen Verschiedene bakterielle und 
virale Erkrankungen: 
Pfeiffersches Drüsenfieber/ 
Epstein-Barr-Virus
Shigellose/Shigella spp.
Strongyloidiasis/Strongyloi-
des stercoralis

 – Aufnahme über Speichel 
und den Mund nach 
Kontakt mit infektiösem 
Kot

 – Vermeiden des direkten 
Kontakts 

 – Persönliche Hygiene 
(Händehygiene) nach 
Kontakt und Reini-
gungsarbeiten

Altweltaffen Hepatitis A/Hepatitis-A-
Virus

 – Aufnahme über den 
Mund nach Kontakt mit 
infektiösem Kot oder 
Wasser

 – Impfung

Hepatitis B/Hepatitis-B- 
Virus

 – Aufnahme über die Haut 
bei Stich- oder Bissver-
letzungen

 – Verunreinigung mit Blut

 – Impfung

Affen Herpes/Herpes-B-Virus  – Aufnahme über Biss- 
und Kratzverletzungen 
durch infizierte Tiere

 – Schutzhandschuhe gegen 
mechanische Risiken [26] 

 – nach Bissverletzung 
Arzt, möglichst Durch-
gangsarzt, aufsuchen

Affen, Kamele, Schafe Parapocken/Parapoxvirus  – Aufnahme über Haut-
kontakt mit infizierten 
Tieren

 – Tiere mit sichtbaren 
Hautveränderungen aus 
Streichelzoos entfernen, 
bis zur Abklärung eines 
negativen infektiösen 
Hintergrundes

Kontakt zu Fledermäusen 
z. B. bei Arbeiten im Freien 
oder alten Gemäuern oder 
Erkundungsarbeiten in 
Höhlen 

Tollwut/Europäische 
Fledermauslyssaviren

 – Biss erkrankter Tiere
 – Kontakt zu Speichel 

erkrankter Tiere

 – Impfung 
 – verdächtige Tierkadaver 

nicht berühren
 – Kontakt zu scheinbar 

zahmen Wildtieren 
meiden (Handschuh-
pflicht!)

 – nach Tierbiss, Kratzer 
oder Kontakt mit 
Speichel, unverzüglich 
Arzt, möglichst Durch-
gangsarzt, aufsuchen

 – sofortige Impfung nach 
einem Biss ist die einzige 
lebensrettende Maßnah-
me

Hunde oder Katzen aus 
Endemiegebieten (illegale 
Importe)

Klassische Tollwut/
Tollwutvirus 

Arbeiten in Aquarien Tuberkulose/ 
Mycobacterium marinum

 – Aufnahme über die Haut
 – Verletzungen der Haut, 

insbesondere der Hände

 – Bei Verletzungen der 
Haut Wasserkontakt 
vermeiden

 – Schutzhandschuhe 
flüssigkeitsdicht [27] und 
gegen mechanische 
Risiken [26] mit 
ausreichend langen 
Stulpen
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Tätigkeit: 
Umgang mit Tieren, deren 

Ausscheidungen

Erkrankung/Auslöser8 gefahrbringende Faktoren Schutzmaßnahmen9 

Katzen Toxoplasmose/Toxoplasma 
gondii

 – direkter Haut- und 
Schleimhautkontakt mit 
Ausscheidungen 

 – Kot infizierter Tiere älter 
als 1-2 Tage

 – Schutzhandschuhe

Hunde, Katzen Zystische Echinococcose/
Echinococcus granulosus

 – Kontakt mit infizierten 
Hunden und Katzen

 – Tiere entwurmen

Hepatitis-E-Virus  – Kontakt mit infizierten 
Tieren

 – Schmierinfektion, 
Verletzungen 

 – grundlegende Hygiene-
maßnahmen (s. Num-
mer 4)

Umgang (Abbalgen und 
Entsorgen) mit toten Hasen 
und Kaninchen 

Hasenpest (Tularämie) / 
Francisella tularensis

 – Haut- oder Schleimhaut-
kontakt mit Blut/
Organen oder Ausschei-
dungen infizierter Tiere 
bzw. damit kontaminier-
ter Erde, Wasser, Fellen 
und Bälgen

 – Einatmen oder Verschlu-
cken von Bioaerosolen, 
Kratzverletzungen, Biss 
oder Stich durch 
blutsaugende Insekten 
und Parasiten

 – Schutzhandschuhe
 – Atemschutz 
 – Transport und Entsor-

gung in dicht schließen-
den Behältern / Säcken 

2.2  Ergänzende Schutzmaßnahmen – Umgang mit 
Pflanzen 

Pflanzenbau, Sonderkulturen, Grundfutterherstellung und 
Pilzzucht 

Bei der Kultur, Ernte und Verarbeitung von Pflanzen und 
Pilzen, Obst oder Gemüse können hohe Konzentrationen 
an Schimmelpilzen oder Endotoxinen auftreten. Dies betrifft 

insbesondere trockene Naturrohmaterialien mit hoher spe-
zifischer Oberfläche und Neigung zur Staubfreisetzung wie 
z. B. Getreide, Kartoffeln oder Zwiebeln. Auch bei der Ver-
arbeitung von Weintrauben können hohe Schimmelpilzkon-
zentrationen auftreten. Maßgebliche Einflussfaktoren auf 
die Höhe der Konzentration sind der Anteil an edelfaulen 
Trauben, an der verarbeiteten Menge und die Qualität der 
Lüftung im Arbeitsbereich.

Tabelle 3  
Ergänzende Schutzmaßnahmen im Pflanzenbau, in Sonderkulturen, in der Grundfutterherstellung und in der  
Pilzzucht

Tätigkeit Erkrankung/Auslöser12 gefahrbringende Faktoren Schutzmaßnahmen13 

Ernte, Transport, Lagerung 
von Getreide, Heu, 
Feldfrüchten, Bodenbear-
beitung

Atemwegserkrankungen/
Stäube, Bioaerosole

 – Einatmen von Bioaero-
solen Führen von 
landwirtschaftlichen 
Fahrzeugen ohne 
geschlossene Kabine 
bzw. mit geschlossener 
Kabine ohne Schutzfilter 
gegen Stäube wie 
beispielsweise Traktoren, 
Mähdreschern und 
vergleichbaren Maschi-
nen.

 – Tätigkeiten mit stauben-
dem organischen 
Material größeren 
Umfangs

 – geschlossene Fahrerkabi-
nen an landwirtschaftli-
chen Fahrzeugen mit 
Schutzfilter gegen Stäube 
gemäß Nummer 4.2 (3)

12  Infektionserreger und Biostoffe oder Stoffe biologischen Ursprungs mit sensibilisierender oder toxischer Wirkung

13  siehe auch Nummer 4
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Tätigkeit Erkrankung/Auslöser12 gefahrbringende Faktoren Schutzmaßnahmen13 

Traubenverarbeitung Atemwegserkrankungen/
Schimmelpilzsporen

 – Einatmen von Pilzsporen  – Entrappung mit 
Vollernter, geschlossene 
Fahrerkabinen an 
landwirtschaftlichen 
Fahrzeugen mit Schutz-
filter gegen Stäube 
gemäß Nummer 4.2 (3).

 – Atemschutz FFP2 in 
geschlossenen Räumen 

Reinigen des Mähdreschers Atemwegserkrankungen/
Stäube, Bioaerosole

 – Einatmen von Bioaero-
solen beim Reinigen der 
Luftfilter 

 – automatische Staubab-
saugung am Motorküh-
ler

 – Motorluftfilter nach 
Herstellervorgaben 
warten

 – körperbedeckende 
Arbeitskleidung oder 
Chemikalienschutzanzug 
Typ 5

 – Schutzhandschuhe gegen 
mechanische Risiken [26]

 – beim Filterwechsel 
Atemschutz FFP2 

Pilzzucht
 – Pilzernte
 – Tätigkeiten mit ge-

brauchtem Substrat

Pilzarbeiter-Lunge (EAA)/
Sporen des Austern-Seit-
lings; schimmelpilzhaltiger 
Bioaerosole ausgehend vom 
Substrat

 – Einatmen von Sporen 
z. B. des Austern-Seit-
lings oder Shiitake-Pilzes 
und schimmelpilzhalti-
ger Bioaerosole ausge-
hend vom Substrat 

 – noch nicht sporulierende 
Pilze ernten

 – Schutzanzug 
 – Schutzhandschuhe
 – Atemschutz FFP2

 – Grundfutterherstellung 
 – Arbeiten an Futtermit-

telmühlen
 – Umgang mit Futtermit-

telstäuben

Atemwegserkrankungen/
Bioaerosole

 – Einatmen der Stäube von 
Futtermitteln und 
Zusatzstoffen (Enzyme, 
Vitamine)

 – Staubfreie Futtermittel 
verwenden oder 
Zumischung von 
Flüssigkeiten 

 – Überdruckbelüftung im 
Raum 

 – Einsatz gekapselter 
staubarmer Futtermüh-
len

 – Reinigungsarbeiten mit 
einem Staubsauger der 
Staubklasse H

 – Schutzanzug
 – Schutzhandschuhe
 – Atemschutz FFP2

Anhang 3  
Spezifische Hinweise zur persönlichen  

Schutzausrüstung

Kriterien zur Auswahl von persönlicher Schutzausrüstung 
bei Gefährdung durch Biostoffe können dem Be-
schluss 45/2011 des ABAS entnommen werden [28]. 

Speziell auf Tätigkeiten in Land- und Forstwirtschaft sowie 
im Gartenbau abgestimmte Informationen zur Auswahl von 
persönlicher Schutzausrüstung enthält das Kapitel „A.04.00“ 
der Loseblattsammlung der SVLFG [20]. Des Weiteren kön-
nen Hinweise zur Auswahl geeigneter persönlicher Schutz-
ausrüstung auch den jeweiligen DGUV-Regeln und –Infor-
mationen entnommen werden, z. B. der DGUV-Regel 112-
190 Benutzung von Atemschutzgeräten [29]. Der Arbeitge-
ber hat den Einsatz belastender persönlicher Schutzausrüs-

tung auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken 
und darf sie nicht als Dauermaßnahme vorsehen (§ 8 Ab-
satz 4 Nummer 4 BioStoffV).

1 Schutzanzug

(1) Entsprechend der Gefährdungsbeurteilung kann als 
Schutzkleidung ein Schutzanzug notwendig sein. Diese 
Schutzanzüge werden als „Chemikalienschutzanzüge Kate-
gorie III“ bezeichnet, auch wenn sie zum Schutz vor Bio-
stoffen eingesetzt werden. Der Chemikalienschutzanzug 
Kategorie III nach EN 14605 [30] mit Zusatzprüfung 
„Schutz vor Infektionserregern“ nach EN 14126 [31] wird 
als Schutzanzug bei Tätigkeiten mit infektiösen Stäuben 
empfohlen, wenn mit dem gelegentlichen Auftreten von 
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Spritzern zu rechnen ist. In dieser TRBA wird dieser als 
Schutzanzug bezeichnet.

(2) In einigen Fällen kann auch ein Chemikalienschutzan-
zug nach EN 14605 [30] Typ 3 – flüssigkeitsdicht – erforder-
lich sein. Dies wird dann in dieser TRBA entsprechend spe-
zifiziert.

(3) Bei Tätigkeiten mit Staubbelastung kann ein Chemikali-
enschutzanzug nach EN 13982 [32] Typ 5 mit Zusatzprü-
fung „Schutz vor Infektionserregern“ nach EN 14126 [31] 
geeignet sein.

2 Schutzhandschuhe

(1) Entsprechend der Gefährdungsbeurteilung kann es not-
wendig sein, Schutzhandschuhe zum Schutz vor Biostoffen 
einzusetzen. Die in dieser TRBA genannten Schutzhand-
schuhe müssen mindestens der DIN EN 374-2 (Schutz-
handschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorga-
nismen) [27] entsprechen bzw. geeignet für die verwendeten 
Mittel sein. Ist bei einer Tätigkeit eine mechanische Bestän-
digkeit erforderlich, müssen die Schutzhandschuhe der 
DIN EN 388 [26] entsprechen. Gegebenenfalls sind Hand-
schuhe, die beide Normen erfüllen, einzusetzen.

(2) Schutzhandschuhe dürfen nicht länger als unbedingt er-
forderlich getragen werden, da die Hände unter den Hand-
schuhen schwitzen und es zu einem feuchten Milieu und 
zum Aufquellen der Hornschicht kommt. Die Kriterien der 
Feuchtarbeit sind erfüllt, wenn Beschäftigte regelmäßig 
mehr als 2 Stunden pro Arbeitsschicht feuchtigkeitsdichte 
Schutzhandschuhe tragen (siehe auch Nummer 5.3 a) und b) 
Arbeitsmedizinische Vorsorge).

(3) Je nach Tätigkeit müssen die Handschuhe ausreichend 
lange Stulpen haben, um zu verhindern, dass z. B. Flüssigkei-
ten in den Handschuh laufen.

(4) Nach dem Ablegen der Handschuhe sind die Hände zu 
waschen und ggf. zu desinfizieren.

3 Augenschutz

(1) Entsprechend der Gefährdungsbeurteilung kann es not-
wendig sein, Augenschutz zum Schutz vor Biostoffen einzu-
setzen. Zum Schutz der Augen vor Gasen, Dämpfen, Nebel, 
Rauchen, Feinstäuben und Biostoffen (Durchmesser < 5 μm) 
wird eine Korbbrille mit der Kennzeichnung „5“ nach 
DIN EN 166 [33] empfohlen.

(2) Bei chemischen Gefährdungen nur durch Flüssigkeits-
spritzer sind Korbbrillen mit der Kennzeichnung „3” zu be-
nutzen.

(3) Sind nicht nur Augen, sondern auch Gesicht und Hals 
durch Flüssigkeitsspritzer gefährdet, sind Schutzschirme zu 
benutzen.

(4) Die Auswahl des geeigneten Augen- und Gesichtsschut-
zes kann mit Hilfe der DGUV Regel 112-192 „Benutzung 
von Augen- und Gesichtsschutz“ [34] durchgeführt werden.

(5) Bei der Auswahl von Augen- und Gesichtsschutz hat der 
Unternehmer gemäß § 2 PSA-Benutzungsverordnung [35] 
eine Beurteilung des von ihm vorgesehenen Augen- und Ge-
sichtsschutzes vorzunehmen, um festzustellen, ob dieser die 
Gefahr ausreichend mindert. 

(6) Für die Auswahl ist es zweckmäßig, Augenschutzgeräte 
vor Ort zu erproben. Dabei ist eine Beeinträchtigung oder 
Belastung der Träger oder eine Behinderung bei deren Arbeit 
so gering wie möglich zu halten. 

4 Atemschutz

(1) Entsprechend der Gefährdungsbeurteilung kann es not-
wendig sein, Atemschutz zum Schutz vor Biostoffen einzu-
setzen. Es gibt bisher keine Vorgaben, ab welcher Exposition 
Atemschutz getragen werden muss. Aus der Häufung von 
Atemwegsbeschwerden bei staubenden Tätigkeiten wird je-
doch die Empfehlung abgeleitet, dass bei erhöhter, hoher 
und sehr hoher Belastung mit sensibilisierenden oder toxi-
schen Partikeln durch staubende Tätigkeiten bereits bei 
kurzfristigen Tätigkeiten Atemschutz getragen werden soll-
te. Bei Tätigkeiten von mehr als 15 Minuten mit leichter 
Staubentwicklung wird ebenso Atemschutz empfohlen.

(2) Schutz vor luftgetragenen Biostoffen wird durch parti-
kelfiltrierenden Atemschutz erreicht. Durch filtrierende 
Halbmasken (FFP) kann eine Reduktion von Stäuben und 
Bioaerosolen in der eingeatmeten Luft um bis zu 92 % bei 
FFP2- und bis zu 98 % bei FFP3-Masken erreicht werden. 
Beide werden in dieser TRBA als Atemschutz bezeichnet 
mit der entsprechenden Angabe: FFP2/FFP3.

(3) Bei Tätigkeiten mit Biostoffen muss der Atemschutz 
mindestens der Partikelfilterklasse 2 (filtrierende Halbmaske 
FFP 2) entsprechen und mit Ausatemventil versehen sein. In 
der Regel stellt das Tragen einer gut angepassten FFP2-Mas-
ke einen geeigneten Schutz vor Bioaerosolen, einschließlich 
Viren dar.

(4) Wenn Erreger der Risikogruppe 3 anzunehmen sind, 
muss der Atemschutz der Partikelfilterklasse 3 entsprechen 
(z. B. Q-Fieber-Ausbrüche) und mit Ausatemventil versehen 
sein.

(5) Treten gleichzeitig gasförmige Gefahrstoffe auf, sind 
Kombinationsfilter zu verwenden (z. B. bei Reinigung und 
Desinfektion von Geflügelställen).

(6) Entscheidend für die Wirksamkeit der Maske sind, ne-
ben den Filtereigenschaften, vor allem die passende Größe 
und der dichte Sitz der Maske. Bei Bartträgern kann die 
Schutzwirkung des Atemschutzgerätes durch die im Bereich 
des Bartes auftretenden Undichtigkeiten völlig aufgehoben 
werden.

(7) Die Tragezeit von partikelfiltrierenden Halbmasken darf 
zwei Stunden nicht überschreiten. Anschließend ist eine Er-
holungszeit von 30 Minuten einzuhalten. Bei hohen Belas-
tungen durch schwere Arbeit ist die maximale Tragedauer, 
nicht aber die Erholungsdauer zu reduzieren. Weitere Hin-
weise zur Tragezeit und Auswahl des Atemschutzes beinhal-
tet die DGUV Regel 112-190 „Benutzung von Atemschutz-
geräten“ [29]. 

(8) Werden Atemschutzgeräte der Klassen 1 bis 3 getragen, 
so ist eine arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge nach 
 ArbMedVV Anhang Teil 4 Absatz 1 Nummer 1 [21] zu ver-
anlassen. Bei Atemschutzgeräten der Gruppe 1 ist arbeits-
medizinische Vorsorge anzubieten (ArbMedVV Anhang 
Teil 4 Absatz 2 Nummer 2) [21]. Untersuchungen entfallen, 
wenn Atemschutzgeräte der Gruppe 1 nicht mehr als eine 
halbe Stunde pro Tag benutzt werden.
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(9) Zu Atemschutzgeräten der Gruppe 1 gehören auch 
Atemschutzgeräte ohne Atemwiderstand, wie gebläseunter-
stützte Hauben oder Helme. Für diese gibt es keine Trage-
zeitbegrenzung. Daher können die oben genannten Atem-
schutzgeräte bei Tätigkeiten eingesetzt werden, die arbeits-
täglich länger als 2 Stunden durchgeführt werden oder kör-
perlich anstrengend sind. Sie bieten außerdem den Vorteil, 
dass sie aufgrund des fehlenden Atemwiderstands auch von 
lungenfunktionseingeschränkten Personen getragen werden 
können. Zudem können sie auch bei Bartträgern einen 
Atemschutz gewährleisten.
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dung, die für den gesamten Körper einen Schutz gegen luft-
getragene feste Partikeln gewährt (Kleidung Typ 5).

[33] DIN EN 166: Persönlicher Augenschutz. 

[34] DGUV Regel 112-192: Benutzung von Augen- und 
Gesichtsschutz, Ausgabe: Juli 2001 – aktualisierte Nach-
druckfassung Februar 2006.

[35] PSA-Benutzungsverordnung vom 4. Dezember 1996 
(BGBl. I S. 1841). 

[36] Tierisches Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz vom 
25. Januar 2004 (BGBl. I, Seite 82)
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